
  03.10.2019 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 23 

Gericht 

BVwG 

Entscheidungsdatum 

03.10.2019 

Geschäftszahl 

W274 2212443-1 

Spruch 

W274 2212737-1/14E 
 

W274 2212443-1/10E 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK! 
 

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch Mag. Lughofer als Einzelrichter über die Beschwerden der 1. 
XXXX , geboren XXXX und des 2. XXXX , geboren am XXXX , vertreten durch die Kindesmutter (1.), beide 
syrische Staatsangehörige, XXXX , beide vertreten durch Verein Menschenrechte Österreich, Alserstraße 20, 
1090 Wien, gegen die Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, jeweils vom 06.12.2018, zu 1. 
Zl 1133080504-161449847/BMI-BFA_Tirol_RD und zu 2. Zl. 1155942508-17069160/BMI-BFA_TIROL_RD 
(ad 2.), nach öffentlicher mündlicher Verhandlung zu Recht: 
 

Den Beschwerden wird nicht Folge gegeben. 
 

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig. 

Text 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE: 
 

Die Erstbeschwerdeführerin (1. BF) beantragte vor der Landespolizeidirektion Tirol PAZ Innsbruck/AGMCC 
am 21.10.2016 internationalen Schutz und gab bei der Erstbefragung am folgenden Tag an, nachdem die Schulen 
in Aleppo zerstört worden seien, habe sie mit einem Freund in einer privaten Wohnung eine Schule eröffnet. 
Dort hätten sie den Kindern Lesen und Schreiben beigebracht. Das Militär habe an eine Verschwörung gedacht, 
wonach sie den Kindern etwas Verbotenes beibrächten. Das Militär habe nach ihr gesucht. Sie sei mit ihrem 
Ehemann zu dessen Eltern geflohen, auch dort sei nach ihr gesucht worden. Das Militär habe daraufhin ihre 
kleine Schwester entführt, um die 1. BF "zu bekommen". 
 

Am XXXX ist der Sohn der 1. BF, der 2. XXXX geboren. Die 1. BF stellte am 09.06.2017 einen Antrag auf 
internationalen Schutz für diesen und bezog sich diesbezüglich auf ihre eigenen Fluchtgründe. 
 

Am 30.05.2018 erfolgte eine Vernehmung durch das BFA, RD Innsbruck. Die BF gab an, sie habe mit zwei 
männlichen und drei weiblichen Studienkollegen im Februar 2016 beschlossen, eine Privatwohnung zu mieten, 
um kostenlos Kindern Unterricht zu geben. Zwei Monate lang hätten sie ohne Probleme Unterricht gegeben. 
Später habe sie erfahren, dass die männlichen Studienkollegen an den Demonstrationen gegen Assad 
teilgenommen hätten. Ein Schüler habe ihr gesagt, dass ihn ein Polizist nach seinem Namen gefragt habe. Er 
habe geantwortet, dass man in der Wohnung lerne, wie man eine syrische Flagge zeichne. Nach diesem Vorfall 
sei um 4:00 Uhr die syrische Sicherheitsbehörde zu ihrem Elternhaus gekommen und habe nach ihr gefragt. Die 
Mutter der 1. BF habe gesagt, dass diese nicht hier sei. Man habe den jüngsten Bruder der 1. BF, Taem, 
mitgenommen, bis die 1. BF wieder auftauche. Dieser sei seither nicht mehr nach Hause gekommen. Danach 
habe sie die Mutter gewarnt. Sie habe ihren Ehemann angerufen und ein Nachbar habe diese nach Salqin 
gefahren. Dort habe die 1. BF mit ihrem Ehemann bei einem Freund für fünf Monate gelebt und sei dann illegal 
in die Türkei gereist. Auch ihre Eltern hätten die Wohnadresse geändert. 
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Mit den angefochtenen Bescheiden wies das BFA (im Familienverfahren nach § 34 AsylG) die Anträge auf 
internationalen Schutz hinsichtlich der Zuerkennung des Status der Asylberechtigten ab (Spruchpunkt I.), 
erkannte den Beschwerdeführern den Status der subsidiär Schutzberechtigten zu und erteilte ihnen befristete 
Aufenthaltsberechtigungen gemäß § 8 Abs. 4 AsylG bis zum 06.12.2019 (Spruchpunkte II. und III.). Es führte 
hinsichtlich der 1. BF begründend an, es stehe fest, dass diese in ihrem Herkunftsland von staatlicher Seite nie 
wegen ihrer politischen Gesinnung verfolgt worden sei, weder von der Polizei, Staatsanwaltschaft noch von 
einem Gericht gesucht werde und auch keine Probleme mit staatlichen Behörden gehabt habe. Wäre sie 
tatsächlich aufgrund ihres Privatunterrichts ins Visier der Sicherheitsbehörden geraten, hätte man sie gleich in 
der Wohnung, wo sie den Privatunterricht abgehalten habe, aufgesucht, und nicht erst am folgenden Morgen bei 
ihr zu Hause. Dass der jüngste Bruder verhaftet worden sei, habe die BF ohne sichtliche emotionale Regung zu 
Protokoll gegeben. 
 

Gegen jeweils Spruchpunkt I. der Bescheiden richten sich die gemeinsam erhobenen Beschwerden mit den 
Anträgen, den Beschwerdeführern den Status der Asylberechtigten zuzuerkennen. 
 

Nach Vorlage ergänzender Urkunden erfolgte am 13.05.2019 eine mündliche Verhandlung vor dem BVwG, im 
Rahmen derer die 1. BF als Partei vernommen wurde. 
 

Die Beschwerden sind nicht berechtigt. 
 

Aufgrund der bisherigen Verfahrensergebnisse im Zusammenhalt mit den Ergebnissen der mündlichen 
Verhandlung vor Gericht steht nachfolgender Sachverhalt fest: 
 

Die Situation in Syrien stellt sich derzeit wie folgt dar: 
 

Politische Lage: 
 

Die syrische Verfassung sieht die Baath-Partei als die regierende Partei vor und stellt sicher, dass sie die 
Mehrheit in allen Regierungs- und Volksverbänden hat (USDOS 13.3.2019). Die Verfassungsreform von 2012 
lockerte die Regelungen bezüglich der politischen Partizipation anderer Parteien. In der Praxis unterhält die 
Regierung jedoch noch immer einen mächtigen Geheimdienst- und Sicherheitsapparat zur Überwachung von 
Oppositionsbewegungen, die sich zu ernstzunehmenden Konkurrenten zur Regierung Assads entwickeln könnten 
(FH 1.2018). 
 

Im Jahr 2011 erreichten die Umbrüche in der arabischen Welt auch Syrien. Auf die zunächst friedlichen Proteste 
großer Teile der Bevölkerung, die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und ein Ende des von Bashar al-Assad 
geführten Baath-Regimes verlangten, reagierte dieses mit massiver Repression gegen die Protestierenden, vor 
allem durch den Einsatz von Armee und Polizei, sonstiger Sicherheitskräfte und staatlich organisierter Milizen 
(Shabiha). So entwickelte sich im Laufe der Zeit ein zunehmend komplexer werdender bewaffneter Konflikt 
(AA 13.11.2018). Die tiefer liegenden Ursachen für den Konflikt sind die Willkür und Brutalität des syrischen 
Sicherheitsapparats, die soziale Ungleichheit und Armut vor allem in den ländlichen Gegenden Syriens, die weit 
verbreitete Vetternwirtschaft und nicht zuletzt konfessionelle Spannungen (Spiegel 10.8.2016). 
 

Es gibt weiterhin Landesteile, in denen die syrische Regierung effektiv keine Kontrolle ausübt. Diese werden 
entweder durch Teile der Opposition, kurdische Einheiten, ausländische Staaten oder auch durch terroristische 
Gruppierungen kontrolliert (AA 13.11.2018; vgl. MPG 2018). 
 

Am 13.4.2016 fanden in Syrien Parlamentswahlen statt. Das Parlament wird im Vier-Jahres-Rhythmus gewählt, 
und so waren dies bereits die zweiten Parlamentswahlen, welche in Kriegszeiten stattfanden (Reuters 13.4.2016; 
vgl. France24 17.4.2017). Die in Syrien regierende Baath-Partei gewann gemeinsam mit ihren Verbündeten 
unter dem Namen der Koalition der "Nationalen Einheit" 200 der 250 Parlamentssitze. Die syrische Opposition 
bezeichnete auch diese Wahl, welche erneut nur in den von der Regierung kontrollierten Gebieten stattfand, als 
"Farce". Die Vereinten Nationen gaben an, die Wahl nicht anzuerkennen (France24 17.4.2016). 
 

Die Familie al-Assad regiert Syrien bereits seit 1970, als Hafez al-Assad sich durch einen Staatsstreich zum 
Herrscher Syriens machte (SHRC 24.1.2019). Nach seinem Tod im Jahr 2000 übernahm sein Sohn, der jetzige 
Präsident Bashar al-Assad, diese Position. Seit der Machtergreifung Assads haben weder Vater noch Sohn 
politische Opposition geduldet. Jegliche Versuche eine politische Alternative zu schaffen wurden sofort 
unterbunden, auch mit Gewalt (USCIRF 26.4.2017). 2014 wurden Präsidentschaftswahlen abgehalten, welche 
zur Wiederwahl von Präsident Assad führten (USDOS 13.3.2019), wodurch dieser für weitere 7 Jahre im Amt 
bestätigt wurde (WKO 11.2018). Die Präsidentschaftswahl wurde nur in den von der Regierung kontrollierten 
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Gebieten abgehalten. Sie wurde von der EU und den USA als undemokratisch kritisiert, die syrische Opposition 
sprach von einer "Farce" (Haaretz 4.6.2014). 
 

Mitte September 2018 wurden in den von der syrischen Regierung kontrollierten Gebieten zum ersten Mal seit 
2011 wieder Kommunalwahlen abgehalten (IFK 10.2018; vgl. WKO 11.2018). Der Sieg von Assads Baath 
Partei galt als wenig überraschend. Geflohene und IDPs waren von der Wahl ausgeschlossen (WKO 11.2018). 
 

Mit russischer und iranischer Unterstützung hat die syrische Regierung mittlerweile wieder große Landesteile 
von bewaffneten oppositionellen Gruppierungen zurückerobert. Trotz der großen Gebietsgewinne durch das 
Regime besteht die Fragmentierung des Landes in Gebiete, in denen die territoriale Kontrolle von 
unterschiedlichen Gruppierungen ausgeübt wird, weiter fort (AA 13.11.2018). 
 

Die Provinz Idlib im Norden Syriens an der Grenze zur Türkei wird derzeit noch von diversen 
Rebellengruppierungen kontrolliert (MPG 2018). Im Norden bzw. Nordosten Syriens gibt es Gebiete, welche 
unter kurdischer Kontrolle stehen (SWP 7.2018). Die Partei der Demokratischen Union (PYD) ist die politisch 
und militärisch stärkste Kraft der syrischen Kurden. Sie gilt als syrischer Ableger der verbotenen türkisch-
kurdischen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) (KAS 4.12.2018b). 2011 soll es zu einem Übereinkommen 
zwischen der syrischen Regierung, der iranischen Regierung und der PKK, deren Mitglieder die PYD gründeten, 
gekommen sein. Die PYD, ausgestattet mit einem bewaffneten Flügel, den Volksverteidigungseinheiten (YPG), 
hielt die kurdische Bevölkerung in den Anfängen des Konfliktes davon ab, sich effektiv an der Revolution zu 
beteiligen. Demonstrationen wurden aufgelöst, Aktivisten festgenommen, Büros des Kurdischen Nationalrats in 
Syrien, einer Dachorganisation zahlreicher syrisch-kurdischer Parteien, angegriffen. Auf diese Weise musste die 
syrische Armee keine "zweite Front" in den kurdischen Gebieten eröffnen und konnte sich auf die 
Niederschlagung der Revolution in anderen Gebieten konzentrieren. Als Gegenleistung zog das Baath-Regime 
Stück für Stück seine Armee und seinen Geheimdienst aus den überwiegend kurdischen Gebieten zurück. In der 
zweiten Jahreshälfte 2012 wurden Afrin, Ain al-Arab (Kobane) und die Jazira von PYD und YPG übernommen, 
ohne dass es zu erwähnenswerten militärischen Auseinandersetzungen mit der syrischen Armee gekommen wäre 
(BFA 8.2017). Im März 2016 wurde in dem Gebiet, das zuvor unter dem Namen "Rojava" bekannt war, die 
Democratic Federation of Northern Syria ausgerufen, die sich über Teile der Provinzen Hassakah, Raqqa und 
Aleppo und auch über Afrin erstreckte (SWP 7.2018; vgl. KAS 4.12.2018b). Afrin im Nordwesten Syriens ist 
territorial nicht mit den beiden anderen Kantonen Jazira und Kobane verbunden und steht seit März 2018 unter 
türkischer Besatzung (KAS 4.12.2018b; vgl. MPG 2018). 
 

Sicherheitslage: 
 

Die militärische Intervention Russlands und die damit einhergehende Luftunterstützung für Assads Streitkräfte 
sowie die erheblich ausgeweitete indirekte Bodenintervention des Iran in Form eines Einsatzes ausländischer 
Milizen konnten 2015 den Zusammenbruch des syrischen Regimes abwenden (KAS 4.12.2018a). Mitte des 
Jahres 2016 kontrollierte die syrische Regierung ca. ein Drittel des syrischen Staatsgebietes, inklusive der 
"wichtigsten" Städte im Westen, in denen der Großteil der Syrer lebt (Reuters 13.4.2016). 
 

Am Beginn des Jahres 2019 sind noch drei größere Gebiete außerhalb der Kontrolle der syrischen Regierung: die 
Provinz Idlib und angrenzende Gebiete im Westen der Provinz Aleppo und Norden der Provinz Hama; die 
Gebiete im Norden und Osten Syriens, die unter Kontrolle der kurdisch dominierten Syrian Democratic Forces 
(SDF) stehen; außerdem die Konfliktschutzzone (de-confliction zone) bei Tanf in Homs bzw. in der Nähe des 
Rukban Flüchtlingslagers (UNHRC 31.1.2019). Trotz weitreichender militärischer Erfolge des syrischen 
Regimes und seiner Unterstützer sind Teile Syriens noch immer von Kampfhandlungen betroffen, allen voran 
die Provinzen Idlib, Teile Aleppos, Raqqas und Deir ez-Zours (AA 13.11.2018). 
 

Laut UNMAS (United Nations Mine Action Service) sind 43% der besiedelten Gebiete Syriens mit Mienen und 
Fundmunition kontaminiert (AA 13.11.2018). Es kommt immer wieder zu Zwischenfällen mit derartigen 
Hinterlassenschaften des bewaffneten Konfliktes zum Beispiel im Osten der Stadt Aleppo, Ost-Ghouta und im 
Osten Hamas (DIS/DRC 2.2019). 
 

Der sogenannte Islamische Staat (IS) kontrollierte im Sommer 2014 große Teile Syriens und des Irak (FAZ 
10.3.2019). Ende März 2019 wurde mit Baghus die letzte Bastion des IS von den oppositionellen "Syrian 
Democratic Forces" erobert. Der IS ist zwar zerschlagen, verfügt aber noch immer über militärische Einheiten, 
die sich in den Wüstengebieten Syriens und des Irak versteckt halten (DZO 24.3.2019). Schläferzellen des IS 
sind sowohl im Irak als auch in Syrien weiterhin aktiv (FAZ 10.3.2019). Gegenwärtig sollen im Untergrund 
mehr als 20.000 IS-Kämpfer auf eine Gelegenheit zur Rückkehr warten (FAZ 22.3.2019). Auch IS-Führer Abu 
Bakr al-Bagdadi bleibt weiterhin verschwunden (FAZ 23.3.2019). 
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US-Präsident Donald Trump kündigte im Dezember 2018 an, alle 2.000 US-Soldaten aus Syrien abziehen zu 
wollen. Er erklärte jedoch später noch Soldaten vor Ort belassen zu wollen. Für die von den Amerikanern 
unterstützen Kurden ist ein Abzug der amerikanischen Truppen ein herber Schlag (Qantara 28.2.2019). 
 

Die NGO Syrian Network for Human Rights (SNHR) versucht die Zahlen ziviler Todesopfer zu erfassen, für die 
einzelnen Monate des Jahres 2018 finden sich deren Daten in der unten befindlichen Grafik. Getötete Kämpfer 
werden in dem Bericht nicht berücksichtigt. Betont wird außerdem, dass die Organisation in vielen Fällen 
Vorkommnisse nicht dokumentieren konnte, besonders im Fall von Massakern, bei denen Städte und Dörfer 
komplett abgeriegelt wurden. Die hohe Zahl solcher Berichte lässt darauf schließen, dass die eigentlichen Zahlen 
ziviler Opfer weit höher als die unten angegebenen sind (SNHR 1.1.2019). 
 

Versöhnungsabkommen: 
 

Die sogenannten Versöhnungsabkommen sind Vereinbarungen, die ein Gebiet, das zuvor unter der Kontrolle 
einer oppositionellen Gruppierung stand, offiziell wieder unter die Kontrolle des Regimes bringen (BFA 
8.2017). Der Abschluss der sogenannten "Reconciliation Agreements" folgt in der Regel einem Muster, das mit 
realer Versöhnung wenig gemeinsam hat (ÖB 7.2019). Die Regierung bietet, meist nach schwerem Beschuss 
oder Belagerung, ein Versöhnungsabkommen an, das an verschiedene Bedingungen geknüpft ist. Diese 
Bedingungen unterscheiden sich von Abkommen zu Abkommen (BFA 8.2017). Zivilisten bzw. Kämpfer können 
in den Gebieten bleiben oder jene, die sich nicht den Bedingungen der Vereinbarung unterwerfen wollen, können 
mit ihren Familien nach Idlib oder in andere von der Opposition kontrollierte Gebiete evakuiert werden (FIS 
14.12.2018). Die übrigen Personen können 6 Monate lang eine Amnestie nutzen und können sich in dieser Zeit 
stellen, um den Militärdienst abzuleisten (AA 13.11.2018, FIS 14.12.2018). Die Wehrpflicht war bisher meist 
ein zentraler Bestandteil der Versöhnungsabkommen (AA 13.11.2018). Manche Vereinbarungen besagen, dass 
Männer nicht an die Front geschickt werden, sondern stattdessen bei der örtlichen Polizei eingesetzt werden, 
oder dass sich Personen verpflichten müssen, der Regierung z.B. für Spionage zur Verfügung zu stehen (BFA 
8.2017). 
 

Im Rahmen von Versöhnungsvereinbarungen gemachte Garantien der Regierung, gegenüber Individuen oder 
Gemeinschaften, werden jedoch nicht eingehalten (EIP 6.2019; vgl. AA 13.11.2018, FIS 14.12.2018). 
Glaubhafte Berichte von Organisationen aus zuletzt zurückeroberten Gebieten wie Dara'a im südlichen Syrien 
und Ost-Ghouta nahe Damaskus sprechen von Verhaftungen sowie Zwangsrekrutierungen ehemaliger 
Oppositionskämpfer binnen kurzer Zeit (AA 13.11.2018; vgl. ÖB 7.2019). Berichten zufolge sind Personen in 
Gebieten, die erst vor kurzer Zeit durch die Regierung wiedererobert wurden, aus Angst vor Repressalien oft 
zurückhaltend über die Situation in diesen Gebieten zu berichten (USDOS 13.3.2019). 
 

Nordwestsyrien: 
 

Auf Grund der erwähnten militärischen Auseinandersetzungen in und um Idlib ist die Sicherheitssituation im 
Nordwesten laut Auskunft der ÖB Damaskus sehr schwierig. In der Stadt Aleppo selbst hat sich die 
Sicherheitslage auf Grund des Spillover des Konfliktes in Idlib wieder verschlechtert; es kommt vermehrt zu 
Artilleriebeschuss, der den westlichen Teil der Stadt tangiert. Neben politisch motivierten Verhaftungen durch 
die HTS kommt es in den Regionen Idlib und Aleppo auch zu Entführungen mit Lösegeldforderungen durch 
bewaffnete Gruppen. Auch in der türkisch kontrollierten Grenzregion kommt es zu Anschlägen der kurdischen 
Volksverteidigungseinheiten (YPG) auf türkische Streitkräfte bzw. mit ihnen alliierte Milizen (ÖB 7.2019). 
 

Gebiete unter Regierungskontrolle inkl. Damaskus und Umland, Westsyrien: 
 

Seit Mai 2018 hat sich die allgemeine Sicherheitslage in den von der Regierung kontrollierten Gebieten Syriens, 
darunter finden sich auch die wichtigsten Städte wie Lattakia, Homs, Hama, Tartous und Damaskus, deutlich 
verbessert. Im Allgemeinen kam es im Vergleich mit den Zahlen vor Juli 2018 zu einem signifikanten Rückgang 
der militärischen Auseinandersetzungen und der sicherheitsrelevanten Vorfälle in von der Regierung 
kontrollierten Gebieten. Die Situation bleibt in einigen Gegenden jedoch angespannt, wie im Osten der Provinz 
Lattakia, im Westen der Provinz Aleppo und im Norden der Provinz Hama. In Bezug auf die Art der 
sicherheitsrelevanten Vorfälle gibt es Berichte von Beschuss, bewaffneten Zusammenstößen, Entführungen 
sowie Explosionen von Kampfmittelresten (DIS/DRC 2.2019). 
 

Die Küstenregion wurde im Großen und Ganzen vom militärischen Konflikt verschont. Der Norden sieht sich 
gleichwohl mit einem gelegentlichen "Spillover" von Idlib aus konfrontiert. So gibt es aktuell im ländlichen 
Lattakia Auseinandersetzungen zwischen syrischer Armee und Rebellen. In den größeren Städten und deren 
Einzugsgebieten wie Damaskus und Homs stellt sich die Sicherheitslage als relativ stabil dar, auch wenn es 
immer wieder zu gezielten Anschlägen zumeist auf regierungsnahe Personen kommt (ÖB 7.2019). 
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Die Regierung besitzt nicht die nötigen Kapazitäten, um alle von ihr gehaltenen Gebiete auch tatsächlich zu 
kontrollieren. Daher greift die Regierung auf unterschiedliche Milizen zurück, um manche Gegenden und 
Checkpoints in Aleppo, Lattakia, Tartous, Hama, Homs und Deir ez-Zour zu kontrollieren. Es gibt auch 
Berichte, wonach es in einigen Gebieten zu Zusammenstößen sowohl zwischen den unterschiedlichen Pro-
Regierungs-Milizen als auch zwischen diesen und Regierungstruppen gekommen ist (DIS/DRC 2.2019). 
 

In den ersten Monaten des Jahres 2018 erlebte Ost-Ghouta, nahe der Hauptstadt Damaskus, die heftigste 
Angriffswelle der Regierung seit Beginn des Bürgerkrieges (Presse 1.4.2018). Mitte April 2018 wurde die 
Militäroffensive der syrischen Armee auf die Rebellenenklave von Seiten der russischen Behörden und der 
syrischen Streitkräfte für beendet erklärt (DS 15.4.2018; vgl. SD 12.4.2018). Ende Mai 2018 zogen sich die 
letzten Rebellen aus dem Großraum Damaskus zurück, wodurch die Hauptstadt und ihre Umgebung erstmals 
wieder in ihrer Gesamtheit unter der Kontrolle der Regierung standen (DSO 21.5.2018; vgl. ISW 1.6.2018). 
Seitdem hat sich die Sicherheitslage in Damaskus und Damaskus-Umland (Rif Dimashq) deutlich verbessert 
(DIS/DRC 2.2019). Im Januar kam es zu zwei Bombenanschlägen in Damaskus Stadt. Einem in der Nähe eines 
Büros des Militärischen Nachrichtendienstes im Süden mit mehreren Todesopfern, und einem mittels einer 
Autobombe in der Nähe der russischen Botschaft mit Verletzten (DIS/DRC 2.2019; vgl. TN 20.1.2019). Einer 
internationalen humanitären Organisation zufolge ist es weniger wahrscheinlich, dass Angriffe dieser Art in 
Damaskus (im Gegensatz zu anderen großen Städten) passieren, weil die Hauptstadt durch Sicherheitskräfte 
schwer bewacht ist (DIS/DRC 2.2019). 
 

Seit 2012 führte Israel dutzende Luftschläge auf syrischem Staatsgebiet durch, hauptsächlich auf Orte oder 
Konvois in der Nähe der libanesischen Grenze, die mit Waffenlieferungen an die Hizbollah in Verbindung 
stehen (CRS 2.1.2019), bzw. generell auf iranische Ziele und Ziele mit dem Iran verbündeter Milizen (AJ 
5.2.2019). Es soll etwa ein bis zweimal im Monat zu Angriffen der israelischen Luftwaffe auf Ziele in der 
Provinz Damaskus kommen (Jane's 14.1.2019). Bis Ende Januar 2019 äußerte sich die israelische Armee nicht 
oder nur selten und erst nach einiger Zeit über Spekulationen zu Luftangriffen auf syrischem Staatsgebiet, für die 
die israelische Armee verantwortlich sein soll. Ende Januar berichteten die israelischen Streitkräfte beinahe 
zeitgleich über einen Angriff auf iranische Ziele in Syrien (DS 21.1.2019). Laut dem pensionierten 
Generalstabsschef der israelischen Streitkräfte Gadi Eisenkot hätte Israel sogar tausende Luftangriffe 
durchgeführt. Seit 2017 soll es nahezu täglich zu israelischen Angriffen kommen. Im Jahr 2018 wurden demnach 
2.000 Bomben abgeworfen (TNYT 11.1.2019). Syrischen Staatsmedien zufolge wurden Anfang Juli 2019, bei 
israelischen Luftangriffen nahe der Hauptstadt Damaskus und in der Provinz Homs, vier Zivilisten getötet und 
21 Personen verletzt (DS 1.7.2019). 
 

Rechtsschutz/Justizwesen: 
 

Gebiete unter der Kontrolle des syrischen Regimes: 
 

Das Justizsystem Syriens besteht aus Zivil-, Straf-, Militär-, Sicherheits- und religiösen Gerichten sowie einem 
Kassationsgericht. Gerichte für Personenstandsangelegenheiten regeln das Familienrecht (SLJ 5.9.2016). 2012 
wurde in Syrien ein Anti-Terror-Gericht (Counter Terrorism Court - CTC) eingerichtet. Dieses soll 
Verhandlungen aufgrund "terroristischer Taten" gegen Zivilisten und Militärpersonal führen, wobei die 
Definition von Terrorismus im entsprechenden Gesetz sehr weit gefasst ist (SJAC 9.2018). Verschiedene 
Organisationen kritisieren das Anti-Terror-Gericht (CTC) und die Militärgerichte wegen Mängeln bezüglich des 
fairen Verfahrens. Die Verhandlungen dauern angeblich oft nur wenige Minuten und enthalten als Beweise oft 
nur unter Folter erzwungene Geständnisse (USDOS 13.3.2019). Für die Militärgerichte gibt es keine 
Berufungsmöglichkeit und sie können die Bestellung eines Rechtsanwaltes verweigern (EIP 6.2019). 
 

Die Verfassung sieht eine unabhängige Justiz vor, die Behörden üben auf die Gerichte jedoch oft politischen 
Einfluss aus. Staatsanwälte und Strafverteidiger sind oft Gegenstand von Einschüchterung und Misshandlung. 
Die Ergebnisse von Fällen mit politischem Kontext scheinen schon vorbestimmt zu sein. Das Recht auf ein 
öffentliches Verfahren ist in der Verfassung festgehalten, wird jedoch in der Praxis nicht respektiert. 
Regierungsbehörden verhafteten Zehntausende Menschen, u.a. Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, religiöse 
Führer sowie Mitarbeiter von NGOs, Hilfsorganisationen und medizinischen Einrichtungen ohne diesen Zugang 
zu einem fairen öffentlichen Verfahren zu garantieren. Berichten zufolge werden Verdächtige auch ohne Kontakt 
zur Außenwelt ("incommunicado") und für überlange Zeit festgehalten. Bei Vorwürfen, welche die nationale 
Sicherheit oder politische Vergehen betreffen, soll es häufig zu geheimen Verhaftungen kommen (USDOS 
13.3.2019). 
 

In Syrien vorherrschend und von langer Tradition ist eine Diskrepanz zwischen dem geschriebenen Recht und 
der Implementierung der Gesetze in der Praxis. Die in den letzten Jahren noch angewachsene und weit 
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verbreitete Korruption hat diese Diskrepanz noch zusätzlich verstärkt. Das Justizsystem in Syrien kann nicht als 
unabhängig und transparent angesehen werden und steht unter der Kontrolle der Exekutivgewalt und ihrer 
Zweige (ÖB 7.2019). Das deutsche Auswärtige Amt beurteilte die Unabhängigkeit der syrischen Justiz bereits 
vor dem Aufstand als mangelhaft. Der Aufstand und der bewaffnete Konflikt in Syrien gehen mit massiver 
Repression, grassierender Korruption und einer Politisierung des Gerichtswesens durch die Regierung einher. 
Mittlerweile sind syrische Gerichte, ganz gleich ob Straf-, Zivil- oder Verwaltungsgerichtsbarkeit, korrupt, nicht 
unabhängig, und werden für politische Zwecke missbraucht. In keinem Teil Syriens gibt es Rechtssicherheit oder 
verlässlichen Schutz vor politischer Verfolgung, willkürlicher Verhaftung und Folter (AA 13.11.2018). Die 
Rechtsstaatlichkeit ist schwach ausgeprägt, wenn nicht mittlerweile gänzlich durch eine Situation der 
Straffreiheit untergraben, in der Angehörige von Sicherheitsdiensten ohne strafrechtliche Konsequenzen und 
ohne jegliche zivile Kontrolle operieren können (ÖB 7.2019). Generell ist die Willkür in Syrien seit dem 
Ausbruch des Konfliktes gestiegen (FIS 14.12.2018). 
 

Die Verwaltung, in den von der Regierung kontrollierten Gebieten, arbeitet in Routineangelegenheiten mit einer 
gewissen Zuverlässigkeit, vor allem in Personenstandsangelegenheiten (AA 13.11.2018). Die religiösen Gerichte 
behandeln das Familien- und Personenstandsrecht und regeln Angelegenheiten wie Eheschließungen, 
Scheidungen, Erb- und Sorgerecht (IA 7.2017). Hierbei sind Scharia-Gerichte für sunnitische und schiitische 
Muslime zuständig. Drusen, Christen und Juden haben ihre eigenen gerichtlichen Strukturen. Für diese Gerichte 
gibt es auch eigene Berufungsgerichte (SLJ 5.9.2016). Manche Personenstandsgesetze wenden die Scharia 
unabhängig von der Religionszugehörigkeit der Beteiligten an (USDOS 13.3.2019). 
 

Gebiete außerhalb der Kontrolle des Regimes: 
 

In Gebieten außerhalb der Kontrolle des syrischen Regimes ist die Lage von Justiz und Verwaltung von Region 
zu Region und je nach den örtlichen Herrschaftsverhältnissen verschieden (AA 13.11.2018). In von 
oppositionellen Gruppen kontrollierten Gebieten wurden unterschiedlich konstituierte Gerichte und Haftanstalten 
aufgebaut, welche sich stark darin unterscheiden, wie sie organisiert sind und inwieweit sie sich an juristische 
Normen halten. Manche Gruppen folgen dem (syrischen) Strafgesetzbuch, andere folgen einem Entwurf eines 
Strafgesetzbuches auf Grundlage der Scharia, das von der Arabischen Liga aus dem Jahr 1996 stammt, während 
wiederum andere eine Mischung aus Gewohnheitsrecht und Scharia anwenden (USDOS 13.3.2019; vgl. AA 
13.11.2018). Erfahrung, Expertise und Qualifikation der Richter in diesen Gebieten sind oft sehr unterschiedlich 
und häufig sind diese den Anordnungen der dominanten bewaffneten Gruppierungen unterworfen. Urteile von 
Scharia-Räten der Opposition resultieren manchmal in öffentlichen Hinrichtungen, ohne dass Angeklagte 
Berufung einlegen oder Besuch von ihren Familien erhalten könnten (USDOS 13.3.2019). 
 

Sicherheitsbehörden und regierungstreue Milizen: 
 

Die Regierung hat zwar die effektive Kontrolle über die uniformierten Polizei-, Militär- und 
Staatssicherheitskräfte, nicht jedoch über ausländische und einheimische militärische oder paramilitärische 
Einheiten, z.B. russische Streitkräfte, Hisbollah, Islamische Revolutionsgarden und nicht uniformierte Milizen 
wie die National Defense Forces (NDF) (USDOS 13.3.2019). Der Präsident stützt seine Herrschaft auf die 
Loyalität der Streitkräfte sowie der militärischen und zivilen Geheimdienste. Die Befugnisse dieser Dienste, die 
von Verwandten oder engen Vertrauten des Präsidenten geleitet werden und sich auch gegenseitig kontrollieren, 
unterliegen keinen definierten Beschränkungen (AA 13.11.2018). Straflosigkeit unter den Sicherheitsbehörden 
bleibt ein weit verbreitetes Problem. Das Generalkommando der Armee und der Streitkräfte kann im Fall von 
Verbrechen von Militäroffizieren, Mitgliedern der internen Sicherheitskräfte oder Zollpolizeioffizieren im 
Rahmen ihrer beruflichen Pflichten, einen Haftbefehl ausstellen. Solche Fälle müssen vor einem Militärgericht 
verhandelt werden. In der Praxis sind keine Fälle von Strafverfolgung oder Verurteilung von Polizei- und 
Sicherheitskräften hinsichtlich Misshandlung und Korruption bekannt. Die Sicherheitskräfte operieren 
unabhängig und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Justizwesens. Es gibt auch keine Berichte von 
Maßnahmen der Regierung, um die Einhaltung der Menschenrechte durch die Sicherheitskräfte zu verbessern 
(USDOS 13.3.2019). 
 

Russland, Iran, die libanesische Hizbollah und Einheiten mit irakischen Kämpfern unterstützen die syrische 
Regierung, unter anderem mit Einsätzen an der Seite der syrischen Streitkräfte (KAS 4.12.2018a). 
 

Es ist schwierig Informationen über die Aktivitäten von spezifischen Regierungs- oder regierungstreuen 
Einheiten zu spezifischen Zeiten oder an spezifischen Orten zu finden, weil die Einheiten seit dem Beginn des 
Bürgerkrieges oft nach Einsätzen organisiert ("task-organized") sind oder aufgeteilt oder für spezielle Einsätze 
mit anderen Einheiten zusammengelegt werden. Berichte sprechen oft von einer speziellen Militäreinheit an 
einem bestimmten Einsatzort (z.B. einer Brigade) wobei die genannte Einheit aus Teilen mehrerer verschiedener 
Einheiten nur für diesen speziellen Einsatz oder eine gewisse Zeit zusammengesetzt wurde (Kozak 28.12.2017). 
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Einige wichtige Gruppen, Einheiten, Milizen und Sicherheitsbehörden, die auf der Seite der Regierung zum 
Einsatz kommen: 
 

Streitkräfte: 
 

Die syrischen Streitkräfte bestehen aus dem Heer, der Marine, der Luftwaffe und den Geheimdiensten (CIA 
15.1.2019). Vor dem Konflikt soll die syrische Armee eine Mannstärke von geschätzt 295.000 Personen gehabt 
haben (UK HO 8.2016). Der Aufbau der syrischen Armee basiert auf dem sogenannten Quta'a-System [arab. 
Sektor, Landstück]. Hierbei wird jeder Division (firqa) ein bestimmtes Gebiet (quta'a) zugeteilt. Mit diesem 
System wurde in der Vergangenheit verhindert, dass Offiziere überlaufen. Gleichzeitig gab die Armee dem 
Divisionskommandeur für den Fall eines Zusammenbruchs der Kommunikation oder für Notfälle, freie Hand 
über dieses Gebiet. Gleichzeitig kann dadurch der Präsident den Einfluss einzelner Divisionskommandeure 
einschränken, indem er sie gegeneinander ausspielt (CMEC 14.3.2016). Im Zuge des Konfliktes hat das Regime 
loyale Einheiten in größere Einheiten eingegliedert, um eine bessere Kontrolle ausüben und ihre Effektivität im 
Kampf verbessern zu können (ISW 8.3.2017). 
 

Zivile und militärische Sicherheits- und Nachrichtendienste, Polizei: 
 

Die zahlreichen syrischen Sicherheitsbehörden arbeiten autonom und ohne klar definierte Grenzen zwischen 
ihren Aufgabenbereichen. Das Innenministerium kontrolliert vier verschiedene Abteilungen der Polizei: 
Notrufpolizei, Verkehrspolizei, Nachbarschaftspolizei und Bereitschaftspolizei ("riot police") (USDOS 
13.3.2019). 
 

Es gibt vier Hauptzweige der Sicherheits- und Nachrichtendienste: 

den Militärischen Nachrichtendienst, den Luftwaffennachrichtendienst, das Direktorat für Politische Sicherheit 
unddas Allgemeine Nachrichtendienstdirektorat (USDOS 13.3.2019; vgl. EIP 6.2019). Diese vier Dienste 
arbeiten unabhängig voneinander und größtenteils außerhalb des Justizsystems, überwachen einzelne 
Staatsbürger und unterdrücken oppositionelle Stimmen innerhalb Syriens (GS 11.2.2017). Jeder Geheimdienst 
unterhält eigene Gefängnisse und Verhöreinrichtungen, bei denen es sich de facto um weitgehend rechtsfreie 
Räume handelt. Die Geheimdienste haben ihre traditionell starke Rolle im Zuge des Konfliktes verteidigt oder 
sogar weiter ausgebaut (AA 13.11.2018). Vor 2011 war die vorrangige Aufgabe der Nachrichtendienste die 
syrische Bevölkerung zu überwachen. Seit dem Beginn des Konfliktes nutzte Assad den Sicherheitssektor, um 
die Kontrolle zu behalten. Diese Einheiten überwachten, verhafteten, folterten und exekutierten politische 
Gegner sowie friedliche Demonstranten. Um seine Kontrolle über die Sicherheitsdienste zu stärken, sorgte Assad 
künstlich für Feindschaft und Konkurrenz zwischen ihnen. Um die Loyalität zu sichern wurde einzelnen 
Behörden bzw. Beamten die Kontrolle über alle Bereiche des Staatswesens in einem bestimmten Gebiet 
überlassen, was für diese eine enorme Geldquelle darstellt (EIP 6.2019). 
 

Die Sicherheitskräfte nutzen eine Reihe an Techniken, um Bürger einzuschüchtern oder zur Kooperation zu 
bringen. Diese Techniken beinhalten im besten Fall Belohnungen, andererseits jedoch auch Zwangsmaßnahmen 
wie Reiseverbote, Überwachung, Schikanen von Individuen und/oder deren Familienmitgliedern, Verhaftungen, 
Verhöre oder die Androhung von Inhaftierung. Die Zivilgesellschaft und die Opposition in Syrien erhalten 
spezielle Aufmerksamkeit von den Sicherheitskräften, aber auch ganz im Allgemeinen müssen Gruppen und 
Individuen mit dem Druck der Sicherheitsbehörden umgehen (GS 11.2.2017; vgl. USDOS 13.3.2019). 
 

Der Sicherheitssektor stellt die allgegenwärtige Kontrolle über die Gesellschaft (sowohl informell als auch 
formell) wieder her. Festnahmen und Inhaftierungen werden genutzt, um Informationen zu erhalten, jene, die als 
illoyal gesehen werden, zu bestrafen und um Geld für die Freilassung der Inhaftierten zu erpressen (EIP 6.2019). 
 

Volkskomitees, National Defence Forces, Viertes Korps, Fünftes Korps: 
 

Die National Defence Forces (NDF) sind eine Dachorganisation für verschiedene Pro-Regime-Milizen und 
wurden aus sogenannten Volkskomitees gegründet (FIS 14.12.2018). Der Iran und die libanesische Hizbollah 
spielten eine wichtige Rolle bei der Gründung der NDF nach dem Vorbild der iranischen paramilitärischen 
Basij-Einheiten (ISW 8.3.2017; vgl. JTF 24.3.2017). Die NDF sind nicht Teil der syrischen Armee, aber offiziell 
als "Verbündete", als legitime Institutionen anerkannt, die Waffen tragen dürfen und zudem operative und 
logistische Unterstützung durch die syrische Armee erhalten (FIS 14.12.2018; vgl. USDOS 13.3.2019). 
 

Die regierungstreuen Milizen stellen für die Regierung jedoch auch eine Konkurrenz dar, z.B. im 
Zusammenhang mit Rekrutierung, da die Milizen teilweise über bessere Finanzierung verfügen und somit 
höheren Sold bezahlen können. Manche der bewaffneten Gruppen kritisieren die syrische Regierung und ihre 
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Geheimdienste auch vergleichsweise offen. Laut Expertenmeinungen wird die syrische Regierung diese 
Konkurrenz um Rekruten und Ressourcen nach Ende der Kampfhandlungen nicht mehr tolerieren (FIS 
14.12.2018). 
 

Im Oktober 2015 wurde das sogenannte Vierte Korps (Fourth Storming Corps/Fourth Assault Corps) und im 
November 2016 das Fünfte Korps (Fifth Storming Corps/Fifth Assault Corps) gegründet (Kozak 3.2018). 
Ähnlich wie die NDF sollten auch diese beiden Einheiten Strukturen bieten, in denen regierungstreue Milizen 
integriert und so unter die Kontrolle der Regierung gebracht werden können (CEIP 12.12.2018). Zudem sollte 
das Fünfte Korps um freiwillige Rekruten werben. Rekruten können, ähnlich wie bei den NDF, ihren Wehrdienst 
anstatt in der regulären syrischen Armee, auch im Fünften Korps, ableisten (FIS 14.12.2018). 
 

Ausländische Kämpfer, bzw. Angehörige ausländischer Streitkräfte, auf Seiten des Regimes: 
 

Die militärische Intervention Russlands und die damit einhergehende Unterstützung mit fortschrittlichen 
Waffentechnologien, Spezialeinheiten und aus der Luft, sowie die ausgeweitete Bodenintervention des Iran 
konnten 2015 den Zusammenbruch des syrischen Regimes abwenden (KAS 4.12.2018a). Die iranische Koalition 
besteht aus iranischen Kämpfern (Teileinheiten aus dem Islamic Revolutionary Guard Corps und Mitgliedern der 
regulären iranischen Streitkräfte - sogenannte "Artesh"-Kämpfer) und ausländischen Kämpfern (ISW 8.3.2017), 
darunter Pakistanis und Afghanen (KAS 4.12.2018a). Zudem unterstützt der Iran auch lokale paramilitärische 
Gruppen. Diese Koalition stellt einen überproportionalen Anteil der Infanterie, die in größeren Operationen auf 
Seiten der Regierung eingesetzt wird (ISW 8.3.2017). 
 

Die iranischen Offiziere unterstützen Einheiten der syrischen Armee, regierungstreue Milizen, die Hizbollah und 
irakische schiitische Milizen bei der Planung und Koordination von Einsätzen. Die afghanischen und 
pakistanischen Kämpfer werden von den iranischen Einheiten rekrutiert, ausgebildet, versorgt und ihre Führung 
im Kampf wird von iranischer Seite organisiert (KAS 4.12.2018a). Die Truppenstärke der afghanischen 
Fatemiyoun-Brigade, die seit Ende 2013 in Syrien eingesetzt wird, beläuft sich je nach Quelle auf 2.000-4.000 
(ISW 8.3.2017) bzw. 6.000-10.000 Kämpfer (KAS 4.12.2018a). Die aus pakistanischen Kämpfern 
zusammengesetzte Einheit der Zainabiyoun-Brigade, die seit 2015 in Syrien eingesetzt wird, besitzt eine 
wahrscheinliche Truppenstärke von durchschnittlich unter 1.000 Kämpfern (KAS 4.12.2018a). 
 

Hochrangige syrische Funktionäre erlebten durch die iranische und russische Dominanz einen Machtverlust, der 
wiederholt zu Spannungen in der iranisch-russisch-syrischen Militärkooperation führte (KAS 4.12.2018a). Im 
Zuge dessen kam es auch zu "Säuberungen, Exekutionen und Versetzungen" von niederrangigen oder auch 
höherrangigen syrischen Offizieren, die sich gegen die Ausweitung des iranischen Einflusses wehrten (ISW 
8.3.2017). 
 

Folter, Haftbedingungen und unmenschliche Behandlung: 
 

Das Gesetz verbietet Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlungen oder 
Strafen, wobei das Strafgesetzbuch eine Strafe von maximal drei Jahren Gefängnis für Täter vorsieht. 
Nichtsdestotrotz wenden die Sicherheitskräfte in Tausenden Fällen solche Praktiken an (USDOS 13.3.2019). 
Willkürliche Festnahmen, Misshandlung, Folter und Verschwindenlassen sind in Syrien weit verbreitet (HRW 
18.1.2018; vgl. AI 22.2.2018, USDOS 13.3.2019, AA 13.11.2018). Sie richten sich von Seiten der Regierung 
insbesondere gegen Oppositionelle oder Menschen, die vom Regime als oppositionell wahrgenommen werden 
(AA 13.11.2018). 
 

NGOs berichten glaubhaft, dass die syrische Regierung und mit ihr verbündete Milizen physische Misshandlung, 
Bestrafung und Folter an oppositionellen Kämpfern und Zivilisten begehen (USDOS 13.3.2019; vgl. TWP 
23.12.2018). Vergewaltigung und sexueller Missbrauch von Frauen, Männern und Minderjährigen sind weit 
verbreitet. Die Regierung soll hierbei auch auf Personen abzielen, denen Verbindungen zur Opposition 
vorgeworfen werden (USDOS 13.3.2019). Es sind zahllose Fälle dokumentiert, bei denen Familienmitglieder 
wegen der als regierungsfeindlich wahrgenommenen Tätigkeit von Verwandten inhaftiert und gefoltert wurden, 
auch wenn die als regierungsfeindlich wahrgenommenen Personen ins Ausland geflüchtet waren (AA 
13.11.2018; vgl. AI 22.2.2018). 
 

Systematische Folter und die Bedingungen in den Haftanstalten führen häufig zum Tod der Insassen. Die 
Gefängnisse sind stark überfüllt, es mangelt an Nahrung, Trinkwasser, Hygiene und Zugang zu sanitären 
Einrichtungen und medizinischer Versorgung. Diese Bedingungen waren so durchgängig, dass die UN 
Commission of Inquiry zu dem Schluss kam, diese seien Regierungspolitik. Laut Berichten von NGOs gibt es 
zahlreiche informelle Hafteinrichtungen in umgebauten Militärbasen, Schulen, Stadien und anderen unbekannten 
Lokalitäten. So sollen inhaftierte Demonstranten in leerstehenden Fabriken und Lagerhäusern ohne angemessene 
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sanitäre Einrichtungen festhalten werden. Die Regierung hält weiterhin Tausende Personen ohne Anklage und 
ohne Kontakt zur Außenwelt ("incommunicado") an unbekannten Orten fest (USDOS 20.4.2018; vgl. AA 
13.11.2018, SHRC 24.1.2019). Von Familien von Häftlingen wird Geld verlangt, damit die Gefangenen 
Nahrung erhalten und nicht mehr gefoltert werden, was dann jedoch nicht eingehalten wird. Große Summen 
werden gezahlt, um die Freilassung von Gefangenen zu erwirken (MOFANL 7.2019). 
 

In jedem Dorf und jeder Stadt gibt es Haft- bzw. Verhörzentren für die ersten Befragungen und Untersuchungen 
nach einer Verhaftung. Diese werden von den Sicherheits- und Nachrichtendiensten oder auch regierungstreuen 
Milizen kontrolliert. Meist werden Festgenommene in ein größeres Untersuchungszentrum in der Provinz oder 
nach Damaskus und schließlich in ein Militär- oder ziviles Gefängnis gebracht. Im Zuge dieses Prozesses kommt 
es zu Folter und Todesfällen. Selten wird ein Häftling freigelassen. Unschuldige bleiben oft in Haft, um 
Geldsummen für ihre Freilassung zu erpressen oder um sie im Zuge eines "Freilassungsabkommens" 
auszutauschen (SHRC 24.1.2019). 
 

Seit Sommer 2018 werden von den Regierungsbehörden Sterberegister veröffentlicht, wodurch erstmals offiziell 
der Tod von 7.953 Menschen in Regierungsgewahrsam bestätigt wurde, wenn auch unter Angabe wenig 
glaubwürdiger amtlich festgestellter natürlicher Todesursachen (Herzinfarkt, etc.). Berichte von ehemaligen 
Insassen sowie Menschenrechtsorganisationen benennen als häufigste Todesursachen Folter, Krankheit als Folge 
mangelnder Ernährung und Hygiene in den Einrichtungen und außergerichtliche Tötung (AA 13.11.2018; vgl. 
SHRC 24.1.2019). Die syrische Regierung übergibt die Überreste der Verstorbenen nicht an die Familien (HRW 
17.1.2019). Mit Stand Dezember 2018 ist der Verbleib von 100.000 syrischen Gefangenen noch immer 
unbekannt. Laut Menschenrechtsgruppen und den Vereinten Nationen sind wahrscheinlich Tausende, wenn nicht 
Zehntausende davon umgekommen (TWP 23.12.2018). 
 

Die Methoden der Folter, des Verschwindenlassens und der schlechten Bedingungen in den Haftanstalten sind 
jedoch keine Neuerung der Jahre seit Ausbruch des Konfliktes, sondern waren bereits zuvor gängige Praxis der 
unterschiedlichen Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden in Syrien (SHRC 24.1.2019). 
 

Russland, der Iran und die Türkei haben im Zusammenhang mit den Astana-Verhandlungen wiederholt zugesagt, 
sich um die Missstände bezüglich willkürlicher Verhaftungen und Verschwindenlassen zu kümmern. Im 
Dezember 2017 gründeten sie eine Arbeitsgruppe zu Inhaftierungen und Entführungen im syrischen Konflikt, es 
waren bisher jedoch nur geringe Fortschritte zu verzeichnen (HRW 17.1.2019). 
 

Auch die Rebellengruppierungen werden außergerichtlicher Tötungen und der Folter von Inhaftierten 
beschuldigt (FH 1.2018; vgl. USDOS 13.3.2019). Opfer sind vor allem (vermutete) regierungstreue Personen 
und Mitglieder von Milizen oder rivalisierenden bewaffneten Gruppen. Zu den Bedingungen in den 
Hafteinrichtungen der verschiedenen regierungsfeindlichen Gruppen ist wenig bekannt, NGOs berichten von 
willkürlichen Verhaftungen, Folter und unmenschlicher Behandlung. Der IS bestrafte häufig Opfer in der 
Öffentlichkeit und zwang Bewohner, darunter auch Kinder, Hinrichtungen und Amputationen mitanzusehen. Es 
gibt Berichte zu Steinigungen und Misshandlungen von Frauen. Dem sogenannten Islamischen Staat (IS) werden 
systematische Misshandlungen von Gefangenen der Freien Syrischen Armee (FSA) und der kurdischen 
Volksverteidigungseinheiten (YPG) vorgeworfen. Berichtet werden auch Folter und Tötungen von Gefangenen 
durch den IS (USDOS 13.3.2019). 
 

Korruption: 
 

Im Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International für das Jahr 2018, liegt Syrien mit einer 
Bewertung von 13 (von 100) Punkten (0=highly corrupt, 100=very clean) auf Platz 178 von 180 untersuchten 
Ländern (je höher desto schlechter) (TI o.D.). 
 

Korruption war bereits vor dem Bürgerkrieg weit verbreitet und beeinflusste das tägliche Leben der Syrer (FH 
1.2017). Das Gesetz sieht strafrechtliche Konsequenzen für amtliche Korruption vor, die Regierung setzt diese 
jedoch nicht effektiv durch. Beamte üben häufig korrupte Praktiken aus, ohne dafür bestraft zu werden. 
Korruption ist weiterhin ein allgegenwärtiges Problem bei Polizei, Sicherheitskräften, Migrationsbehörden und 
in der Regierung (USDOS 13.3.2019). 
 

Mitglieder und Verbündete der Herrscherfamilie sollen einen großen Teil der syrischen Wirtschaft kontrollieren 
oder besitzen. Auch sichert sich die Regierung durch die Bevorzugung bestimmter Firmen und Vergabe von 
vorteilhaften Verträgen etc. Loyalität. Sogar die grundlegendsten staatlichen Dienstleistungen sind von der 
demonstrierten Loyalität der Gemeinde zum Assad-Regime abhängig, womit sich Staatsangestellten zusätzliche 
Möglichkeiten bieten, Bestechungsgelder einzufordern. Der syrische Bürgerkrieg hat neue Möglichkeiten für 
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Korruption in der Regierung, unter regierungstreuen bewaffneten Gruppen und im Privatsektor geschaffen (FH 
1.2018). 
 

Regierungstreue Milizen verlangen beispielsweise für das Passieren ihrer Checkpoints Bestechungsgelder. Das 
Fünfte Korps verlangt laut Experten von lokalen Gemeinden Gelder für die Gewährleistung von Sicherheit (FIS 
14.12.2018). Milizen erpressen Unternehmen und konfiszieren privates Eigentum in unterschiedlichem Ausmaß 
(FH 1.2018). Auch in der syrischen Armee gibt es eine Tradition der Bestechung Ranghöherer, etwa um eine 
bessere Position oder einfachere Aufgaben zu erhalten, einen Einsatz an der Frontlinie zu vermeiden oder 
überhaupt den Wehrdienst selbst zu umgehen (FIS 14.12.2018). 
 

Allgemeine Menschenrechtslage: 
 

Schätzungen besagen, dass etwa eine halbe Million Menschen im syrischen Bürgerkrieg getötet wurden (BS 
2018). 
 

Die syrische Verfassung sieht die Baath-Partei als die regierende Partei vor und stellt sicher, dass sie die 
Mehrheit in allen Regierungs- und Volksverbänden hat. Ein Dekret von 2011 erlaubt die Bildung anderer 
politischer Parteien, jedoch nicht auf Basis von Religion, Stammeszugehörigkeit oder regionalen Interessen. Die 
Regierung erlaubt nur regierungsnahen Gruppen offizielle Parteien zu gründen und zeigt wenig Toleranz 
gegenüber anderen politischen Parteien, auch jenen, die mit ihr verbündet sind. Parteien wie das Communist 
Union Movement, die Communist Action Party und die Arab Social Union werden schikaniert. Gesetze, welche 
die Mitgliedschaft in illegalen Organisationen verbieten, wurden auch verwendet um Hunderte Mitglieder von 
Menschenrechts- und Studentenorganisationen zu verhaften. Es gibt auch zahlreiche Berichte zu anderen Formen 
der Belästigung von Menschenrechtsaktivisten, Oppositionellen oder Personen, die als oppositionell 
wahrgenommen werden, von Reiseverboten, Enteignung und Überwachung bis hin zu willkürlichen 
Festnahmen, "Verschwindenlassen" und Folter (USDOS 13.3.2019). 
 

Es sind zahllose Fälle bekannt, bei denen Personen für als regierungsfeindlich angesehene Tätigkeiten ihrer 
Verwandten inhaftiert und gefoltert werden, darunter sollen auch Fälle sein, bei denen die gesuchten Personen 
ins Ausland geflüchtet sind (AA 13.11.2018). Frauen mit familiären Verbindungen zu Oppositionskämpfern 
werden z.B. als Vergeltung oder zur Informationsgewinnung festgenommen. Außerdem werden Personen 
festgenommen, die Kontakte zu Verwandten oder Freunden unterhalten, die in oppositionell kontrollierten 
Gebieten leben (UNHRC 31.1.2019). 
 

Die Methoden der Folter, des Verschwindenlassens und der schlechten Bedingungen in den Haftanstalten sind 
keine Neuerung der letzten Jahre seit Ausbruch des Konfliktes, sondern waren bereits zuvor gängige Praxis der 
unterschiedlichen Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden in Syrien (SHRC 24.1.2019). 
 

Russland, der Iran und die Türkei haben im Zusammenhang mit den Astana-Verhandlungen wiederholt zugesagt, 
sich um die Missstände bezüglich willkürlicher Verhaftungen und Verschwindenlassen zu kümmern. Im 
Dezember 2017 gründeten sie eine Arbeitsgruppe zu Inhaftierungen und Entführungen im syrischen Konflikt, es 
waren bisher jedoch nur geringe Fortschritte zu verzeichnen (HRW 17.1.2019). 
 

Weitere schwere Menschenrechtsverletzungen, derer das Regime und seine Verbündeten beschuldigt werden, 
sind willkürliche und absichtliche Angriffe auf Zivilisten, darunter auch der Einsatz von chemischen Waffen; 
Massaker und Vergewaltigungen als Kriegstaktik; Einsatz von Kindersoldaten sowie übermäßige 
Einschränkungen der Bewegungs-, Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit, inklusive Zensur. Die 
Regierung überwacht die Kommunikation im Internet, inklusive E-Mails, greift in Internet- und Telefondienste 
ein und blockiert diese. Die Regierung setzt ausgereifte Technologien und Hunderte von Computerspezialisten 
für Überwachungszwecke ein (USDOS 13.3.2019). 
 

Orte, die im Laufe der vergangenen Jahre wieder unter die Kontrolle der Regierung gelangt sind, erlebten 
organisierte und systematische Plünderungen durch die bewaffneten Einheiten der Regierung (SHRC 24.1.2019). 
Berichten zufolge sind Personen in Gebieten, die erst vor kurzer Zeit durch die Regierung wiedererobert wurden, 
aus Angst vor Repressalien oft zurückhaltend über die Situation in diesen Gebieten zu berichten (USDOS 
13.3.2019). 
 

Bewaffnete terroristische Gruppierungen, wie die mit al-Qaida in Verbindung stehende Gruppe Hay'at Tahrir al-
Sham (HTS), sind für weitverbreitete Menschenrechtsverletzungen wie Massaker, Beschuss, Entführung, 
unrechtmäßige Inhaftierung, Folter, Tötung und Zwangsvertreibung auf Basis der Konfession Betroffener, 
verantwortlich. Der sogenannte Islamische Staat (IS) agiert(e) mit Brutalität gegenüber Bewohnern des von ihm 
kontrollierten Territoriums. Ihm werden u.a. vorgeworfen: außergerichtliche Hinrichtungen und Verhaftungen, 
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Haft unter unmenschlichen Bedingungen, Folter, Verschwindenlassen und Anwendung von Körperstrafen. 
Frauen erleb(t)en in vom IS gehaltenen Gebieten willkürliche und schwere Bestrafungen, inklusive Hinrichtung 
durch Steinigung (USDOS 13.3.2019). Sexuelle Versklavung und Zwangsverheiratung sind zentrale Elemente 
der Ideologie des IS. Mädchen und Frauen wurden zur Heirat mit Kämpfern gezwungen. Frauen und Mädchen, 
die Minderheiten angehören, wurden sexuell versklavt, zwangsverheiratet und anderen Formen sexueller Gewalt 
ausgesetzt (USDOS 20.6.2019; vgl. USDOS 13.3.2019). In Bezug auf Kampfhandlungen wird dem IS der 
Einsatz von Kindersoldaten sowie von Zivilisten als menschliche Schutzschilde vorgeworfen. Außerhalb der 
(ehemals) kontrollierten Gebiete verübte der IS Entführungen und Anschläge (USDOS 13.3.2019). 
 

Auch die oppositionellen bewaffneten Gruppen der Syrian Democratic Forces (SDF) werden für 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht, darunter die kurdischen Volksverteidigungskräfte (YPG). 
Es gibt Berichte über Verschwindenlassen von Gegnern der kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) 
und deren Familien, unrechtmäßige Verhaftungen, Folter von politischen Gegnern, sowie vereinzelte Berichte 
über Festnahmen von Journalisten, Mitgliedern von Menschenrechtsorganisationen und Oppositionsparteien und 
Personen, die sich weigerten mit den kurdischen Gruppen zu kooperieren (USDOS 13.3.2019; vgl. HRW 
10.9.2018). 

Familienmitglieder von gesuchten Aktivisten, darunter auch Verwandte von Mitgliedern des IS, sollen von den 
SDF in den von ihnen kontrollierten Gebieten gefangen genommen worden sein, um Informationen zu erhalten 
oder um Druck auszuüben. Weiters gibt es Berichte über vermehrte Verhaftungen von Männern für versuchte 
Wehrdienstverweigerung und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit in den befreiten Gebieten (USDOS 
13.3.2019). Berichten zufolge kam es 2017 auch zur Vertreibung von arabischen Bewohnern aus Gegenden, die 
durch kurdische Einheiten vom IS befreit worden waren (USDOS 20.4.2018; vgl. AA 13.11.2018). 
 

Die YPG gehört seit 2014 zu den vom VN-Generalsekretär gelisteten Konfliktparteien, die Kindersoldaten 
einsetzen und Kinderrechte verletzen (AA 13.11.2018). Nach Berichten zu Rekrutierungen von Kindern, auch 
unter Zwang, durch die SDF, verabschiedeten diese ein Verbot der Rekrutierung und Verwendung von Personen 
unter 18 Jahren zum Kampf. Verboten sind, unter Androhung von Strafen für die Befehlshaber, auch 
Hilfsdienste wie Ausspähen, Wach- und Versorgungsdienste. Die kurdischen Gruppen erklärten ihre volle 
Unterstützung der Anordnung. Im Dezember 2018 wurden 56 Unter-18-Jährige ihren Eltern übergeben (USDOS 
13.3.2019). 
 

Die menschenrechtliche Situation in den kurdisch kontrollierten Gebieten stellt sich insgesamt deutlich weniger 
gravierend dar, als in den Gebieten, die sich unter Kontrolle des syrischen Regimes oder islamistischer bis 
jihadistischer Gruppen befinden (AA 13.11.2018). 
 

Ein Charakteristikum des Bürgerkriegs in Syrien ist, dass in ganz Syrien bestimmte Personen aufgrund ihrer 
tatsächlichen oder wahrgenommenen bzw. zugeschriebenen politischen Meinung oder Zugehörigkeit direkt 
angegriffen werden oder ihnen auf andere Weise Schaden zugefügt wird. Diese Zuschreibung basiert oft nur auf 
den familiären Verbindungen der Person, ihrem religiösen oder ethnischen Hintergrund oder einfach auf ihrer 
Präsenz in oder Herkunft aus einem bestimmten Gebiet, das als "regierungsfreundlich" oder 
"regierungsfeindlich" gilt (UNHCR 11.2015). 
 

Todesstrafe: 
 

Die syrische Strafgesetzgebung sieht für Mord, schwere Drogendelikte, Terrorismus, Hochverrat, und weitere 
Delikte die Todesstrafe vor. Vor allem die durch das Regime betriebene unterschiedslose Diffamierung von 
politischen Gegnern, bewaffneten Rebellen und selbst den syrischen "Weißhelmen" als "Terroristen", oder die 
sehr weite Fassung des Begriffs Hochverrat, ermöglicht den Missbrauch der Todesstrafe zu politischen Zwecken. 
Verurteilungen wegen Mitgliedschaft in der Muslimbruderschaft, worauf ebenfalls die Todesstrafe steht, werden 
seit einigen Jahren in der Regel in zwölfjährige Freiheitsstrafen umgewandelt. Im Jahr 2010 wurden siebzehn 
Hinrichtungen bekannt. Seit Beginn des bewaffneten Konflikts liegen jedoch keine offiziellen Zahlen mehr vor. 
Im Rahmen der Kampfhandlungen seit 2011 kam es zu einer Vielzahl von außergerichtlichen Tötungen und 
Hinrichtungen, über die keine belastbaren Zahlen vorliegen. Nach Aussagen von freigelassenen Häftlingen 
gegenüber Amnesty International finden regelmäßig Exekutionen in Gefängnissen statt (AA 13.11.2018). 
Zwischen 2011 und 2015 wurden etwa 13.000 Gefangene, überwiegend Zivilpersonen, die als 
Regierungskritiker angesehen wurden, Opfer massenhafter außergerichtlicher Hinrichtungen. Die 
Gerichtsverfahren vor einem militärischen Feldgericht hätten die internationalen Mindeststandards für faire 
Gerichtsverfahren bei weitem nicht erfüllt (AI 22.2.2018). Im Verlauf des Jahres 2018 wurde eine steigende Zahl 
von Todesurteilen, unter anderem vor Feldgerichten in Damaskus ausgesprochen, um die Zahl der politischen 
Gegner zu verringern (TWP 23.12.2018). Die Unabhängige Untersuchungskommission der Vereinten Nationen 
(VN) für Syrien berichtete ebenfalls von außergerichtlichen Hinrichtungen in Gebieten unter 
Regierungskontrolle. Menschenrechtsorganisationen berichteten von summarischen Hinrichtungen mutmaßlicher 
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Deserteure. Im Laufe des bewaffneten Konflikts kam es ebenfalls zu Hinrichtungen von gefangengenommenen 
Angehörigen der syrischen Sicherheitskräfte durch zumeist radikalislamische bewaffnete Oppositionsgruppen 
(AA 13.11.2018). Der sogenannte Islamische Staat (IS) exekutiert Personen, die sich nicht an seine strengen 
islamischen Regeln halten (USDOS 13.3.2019). 
 

Relevante Bevölkerungsgruppen: 
 

Frauen: 
 

Frauen in Syrien haben eine relativ lange Historie der Emanzipation. Vor dem Konflikt war Syrien eines der 
vergleichsweise fortschrittlicheren Länder der Arabischen Welt in Bezug auf Frauenrechte (BFA 8.2017). 
Dennoch werden Frauen - teilweise aufgrund der Interpretationen der religiösen Gesetze - von verschiedenen 
Teilen des Familien- und Strafrechts und der Gesetze zu Personenstand, Arbeit, Erbschaft, Pensionierung, 
sozialer Sicherheit und Staatsbürgerschaft, diskriminiert (USDOS 13.3.2019). 
 

Die Situation von Frauen verschlechterte sich durch den andauernden Konflikt dramatisch. Da Frauen immer 
wieder Opfer unterschiedlicher Gewalthandlungen der verschiedenen Konfliktparteien werden, zögern Familien, 
Frauen und Mädchen das Verlassen des Hauses zu erlauben. Sie nehmen diese aus der Schule, was zur 
Minderung der Rolle von Frauen und zu ihrer Isolation in der Gesellschaft führt (BFA 8.2017). Vor dem 
Konflikt nahmen 13% der Frauen am Arbeitsmarkt teil, verglichen mit 73% der Männer. Die Teilhabe sowohl 
von Männern als auch Frauen am Arbeitsmarkt hat durch Gewalt und Unsicherheit abgenommen. Zuletzt ist in 
einigen Gebieten, wie in Damaskus, Raqqa und Dara'a, die Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt 
gezwungenermaßen wieder gestiegen, da viele Männer ihre Familien derzeit nicht unterstützen können (USDOS 
13.3.2019). 
 

Außerhalb der Gebiete, die unter der Kontrolle des Regimes stehen, unterscheiden sich die Bedingungen für 
Frauen sehr stark voneinander. Sie reichen von sexueller Versklavung und erdrückenden Kleidungsvorschriften 
in Gebieten unter Kontrolle von Extremisten einerseits, bis hin zu formaler Gleichberechtigung in den Gebieten 
unter Kontrolle der kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD), wo Regierungssitze immer von einer 
Frau und einem Mann besetzt sind (FH 1.2018). In jenen oppositionellen Gebieten, welche von radikal-
islamistischen Gruppen kontrolliert werden, sind Frauen besonders eingeschränkt. Es ist schwer für sie, für 
einfache Erledigungen das Haus zu verlassen. Die Situation hängt jedoch von der Region ab (BFA 8.2017). 
 

Extremistische Gruppierungen wie der sogenannte Islamische Staat (IS) oder Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) 
setzen Frauen in den von ihnen kontrollierten Gebieten diskriminierenden Beschränkungen aus. Solche 
Beschränkungen sind z.B. strikte Kleidervorschriften, Einschränkungen bei der Teilnahme am öffentlichen 
Leben, bei der Bewegungsfreiheit und beim Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt (USDOS 13.3.2019, MRG 
5.2018). Generell wird die Lage junger unverheirateter Frauen in Syrien allgemein, im Speziellen jedoch in den 
von radikal-islamistischen Gruppierungen kontrollierten Gebieten, als prekär bezeichnet (BFA 8.2017). 
 

Familienrecht, Personenstandsrecht, Ehe, Scheidung, Obsorge: 
 

Im muslimisch dominierten multireligiösen und multiethnischen Syrien haben die unterschiedlichen religiösen 
Gemeinschaften seit Langem das Recht, bestimmte Angelegenheiten des Familienrechts entsprechend ihren 
jeweiligen religiösen Vorschriften zu regeln (Eijk 2013). Familienrechtliche Angelegenheiten der Muslime, die 
etwa 90% der Gesamtbevölkerung stellen, sind im syrischen Personalstatutsgesetz von 1953 geregelt. Vom 
Anwendungsbereich dieses Gesetzes sind die Christen, die Juden und die Drusen, die ihren jeweiligen eigenen 
religiösen familien- und erbrechtlichen Bestimmungen unterliegen, ausgenommen. Auf alle Syrer anwendbar ist 
das Personenstandsgesetz, Dekret-Gesetz Nr. 26/2007 über den Personenstand. Formell besteht die Gesetzeslage 
von vor 2011 fort. Auch die gesetzlichen Regelungen auf dem Gebiet des syrischen Familienrechts sind 
weiterhin in Kraft. Der militärische und politische Zerfall Syriens hat allerdings auch Auswirkungen auf das 
Familienrecht, da die einzelnen politischen Gruppen in ihren Herrschaftszonen zum Teil eigene Normensysteme 
gebildet haben und anwenden (MPG 2018). 
 

Das syrische Personenstandsgesetz basiert vorwiegend auf islamischen Rechtsquellen wie der Hanafitischen 
Rechtslehre. Es gilt für alle Syrer, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit, sieht jedoch für die drusischen, 
jüdischen oder christlichen Gemeinden eine beschränkte juristische Autonomie in 
Personenstandsangelegenheiten wie Verlobung, Eheschließung, Anforderungen zur Gehorsamkeit der Ehefrau, 
Unterhalt für Ehefrauen und Kinder, Annullierung und Scheidung, Mitgift, Pflege und seit 2010 Erbe und 
Nachlass vor. Das Personenstandsrecht und die Scharia-Gerichte, die dieses Recht anwenden, haben jedoch 
klaren Vorrang gegenüber den nicht-muslimischen Gerichten. Nicht nur die verschiedenen Religionsgruppen, 
auch die unterschiedlichen Konfessionen haben eine eigene Gesetzgebung in bestimmten rechtlichen 
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Angelegenheiten den Personenstand betreffend (Eijk 2013). So existiert kodifiziertes Familienrecht für 
Katholiken, Protestanten sowie für die armenisch-, griechisch- sowie syrisch-orthodoxe Kirche u.a. in 
verschiedenen Personenstandsgesetzen (MPG 2018). 
 

Das syrische Eherecht kennt das Ehehindernis der Religionsverschiedenheit. So ist die Ehe einer muslimischen 
Frau mit einem nichtmuslimischen Mann nichtig (MPG 2018). Eine Ehe zwischen einem Muslim und einer 
nichtmuslimischen Frau, sofern diese dem Christentum oder Judentum angehört, ist gültig (MPG o.D.a; vgl. 
MPG 2018). [Anm.: Details siehe Abschnitt 11. Religionsfreiheit] 
 

Das Ehemündigkeitsalter wird durch das Personenstandsgesetz bei Männern mit Vollendung des 18. und Frauen 
mit Vollendung des 17. Lebensjahres festgelegt. Es ist möglich, vor Erreichen dieser Altersgrenzen mit 
Genehmigung des Familiengerichts zu heiraten. Voraussetzungen dafür sind, dass ein Junge das 15. Lebensjahr 
und ein Mädchen das 13. Lebensjahr vollendet hat, sie die nötige körperliche Verfassung für einen Vollzug der 
Ehe aufweisen und der Vormund der Eheschließung zustimmt. Ein erwachsener Mann kann seine Ehe ohne 
einen Ehevormund schließen. In den unterschiedlichen Strömungen des islamischen Rechts ist es jedoch 
umstritten, ob eine erwachsene, voll geschäftsfähige Frau ihre Ehe ohne ihren Ehevormund schließen kann 
(MPG o.D.a). 
 

Die Mitwirkung des Staates ist für die Wirksamkeit der Eheschließung nicht erforderlich. Vielmehr stellen die 
Eheschließung an sich und die Mitteilung bzw. Registrierung der Eheschließung bei Gericht oder einer anderen 
Behörde getrennte Vorgänge dar. Die Ehepartner sind grundsätzlich verpflichtet, dem Gericht die Eheschließung 
anzuzeigen. Dies kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten geschehen: 

Entweder wird dem Gericht vorab angezeigt, dass eine Eheschließung beabsichtigt ist, oder die Ehe wird nach 
der Trauung bei Gericht registriert oder es wird beantragt die Eheschließung bzw. ihren Bestand durch das 
Gericht festzustellen. Da eine Ehe grundsätzlich auch formlos zustande kommen kann, wird in der Praxis oftmals 
von einer vorherigen Anzeige der Eheabsicht bei Gericht abgesehen. Zudem können Nupturienten in vielen 
Fällen die erforderlichen Dokumente nicht beibringen. Ein Bedürfnis, die informell geschlossene Ehe zu 
registrieren, entsteht in der Praxis immer dann, wenn für ein Kind aus dieser Ehe Dokumente (z.B. eine 
Geburtsurkunde oder die Staatsangehörigkeitsurkunde) ausgestellt werden sollen. Das Gesetz bestimmt, dass 
eine Registrierung der bereits geschlossenen Ehe im Nachhinein erfolgen darf, wenn festgelegte Anforderungen 
erfüllt sind. Im Fall einer Schwangerschaft der Ehefrau oder des Vorhandenseins von Kindern aus dieser Ehe 
müssen jedoch für die Registrierung nicht alle Anforderungen erfüllt werden und die Ehe ist leichter 
nachweisbar. Können bestimmte Unterlagen zur Gültigkeit der außergerichtlichen Eheschließung nicht vorgelegt 
werden, besteht die Möglichkeit, eine einvernehmliche Feststellungsklage über das Bestehen der Ehe zu erheben. 
Bei der Feststellungsklage werden lediglich Tatsachen festgehalten, die von den Parteien selbst vorgebracht 
werden. Das Gericht überprüft die vorgebrachten Tatsachenbehauptungen nicht (MPG o.D.a). 
 

Nicht registrierte Ehen werden oft als "traditionelle Ehen" oder "'urfi-Ehen" bezeichnet. Gründe für eine 
traditionelle Ehe können sein, dass das Paar unterschiedlichen islamischen Konfessionen angehört, dass es gegen 
die Wünsche der Familie heiratet, oder es sich um eine polygame Ehe handelt (mit oder ohne Wissen der ersten 
Ehefrau), die grundsätzlich im syrischen Personenstandsrecht erlaubt, jedoch strukturell beschränkt ist. Ein 
weiterer Grund ist, dass Männer, die in der Armee dienen, eine Genehmigung der Armee für eine Eheschließung 
benötigen. Ein Mann kann einer solchen Ehe auch zustimmen, um dem unehelichen Kind seiner Frau einen 
Vater und somit einen Familiennamen zu geben (Eijk 2013). Neben Männern, die in der Armee dienen und eine 
Genehmigung der Armee zur Eheschließung benötigen, benötigen auch Paare, bei denen ein Partner 
ausländischer Staatsbürger ist, eine Genehmigung, in diesem Fall von den Sicherheitsbehörden (MPG o.D.a). 
 

Das Datum der Eheschließung wird bei einer nachträglichen Registrierung vom Gericht bestimmt. Wenn das 
Gericht die traditionelle Eheschließung als gültig anerkennt, ist das Datum der traditionellen Eheschließung das 
Datum der Eheschließung. Da es auch möglich ist Kinder ex post facto zu registrieren (oftmals gleichzeitig mit 
der Registrierung der Ehe) und Kinder im Kontext einer Ehe geboren werden sollten, sollte das Hochzeitsdatum 
hierbei jedenfalls vor dem Geburtsdatum der Kinder liegen. Daher würde es laut einer Expertin für syrisches 
Ehe- und Familienrecht, Sinn machen, dass das Gericht das Datum der traditionellen Eheschließung als das 
"echte Hochzeitsdatum" festlegt (Eijk 4.1.2018). Stellvertreterehen und die Registrierung einer Ehe durch einen 
Stellvertreter sind möglich, sogar wenn beide Ehepartner von einem Stellvertreter repräsentiert werden (Eijk 
2.1.2018). 
 

Das in wirksamer Ehe geborene Kind gilt als vom Ehemann abstammend, wenn seit der Eheschließung die 
Mindestdauer der Schwangerschaft verstrichen ist und der körperliche Kontakt der Ehegatten nicht unmöglich 
gewesen ist, also wenn nicht etwa einer der Ehegatten über die Dauer der Schwangerschaft hinaus abwesend war 
(z.B. Gefängnis). Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so gilt das Kind dann als vom Ehemann abstammend, 
wenn er das Kind anerkennt oder seine Vaterschaft gerichtlich geltend macht (MPG o.D.b). 
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Alleinstehende Frauen: 
 

Alleinstehende Frauen sind in Syrien aufgrund des Konfliktes einem besonderen Risiko von Gewalt oder 
Schikane ausgesetzt, jedoch hängt dies von der sozialen Schicht und der Position der Frau bzw. ihrer Familie ab. 
Man kann die gesellschaftliche Akzeptanz von alleinstehenden Frauen aber in keinem Fall mit europäischen 
Standards vergleichen, und Frauen sind potentiell Belästigungen ausgesetzt. In Syrien ist es fast undenkbar als 
Frau alleine zu leben, da eine Frau ohne Familie keine gesellschaftlichen und sozialen Schutzmechanismen 
besitzt. Beispielsweise würde nach einer Scheidung eine Frau in den meisten Fällen wieder zurück zu ihrer 
Familie ziehen. Vor dem Konflikt war es für Frauen unter bestimmten Umständen möglich alleine zu leben, z.B. 
für berufstätige Frauen in urbanen Gebieten (BFA 8.2017). 
 

Der Zugang von alleinstehenden Frauen zu Dokumenten hängt von deren Bildungsgrad, individueller Situation 
und bisherigen Erfahrungen ab. Beispielsweise werden ältere Frauen, die immer zu Hause waren, mangels 
vorhandener Begleitperson und behördlicher Erfahrung nur schwer Zugang zu Dokumenten bekommen können 
(BFA 8.2017). Die Wahrnehmung von alleinstehenden Frauen durch die Gesellschaft unterscheidet sich von 
Gebiet zu Gebiet. Damaskus-Stadt ist weniger konservativ als andere Gebiete und es wird von Frauen berichtet, 
die dort in der Vergangenheit alleine lebten. In konservativen Gegenden bekommen allein lebende Frauen jedoch 
"einen gewissen Ruf" (SD 30.7.2018). 
 

Der Wegfall des Ernährers im Zuge des Konflikts stellt viele Frauen vor das Problem ihre Familien versorgen zu 
müssen. So stieg die Anzahl der Haushalte mit weiblichen Vorständen im Zuge des Konflikts (WB 6.2.2019) 
 

Im Dezember 2017 hat das von Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) gestützte Syrian Salvation Government (SSG) in 
der Provinz Idlib eine Entscheidung verkündet, laut welcher alle Witwen in ihrem Kontrollgebiet mit einem 
Scharia-konformen männlichen Familienangehörigen wohnen müssen. Die Meldung warnt auch vor Bestrafung 
für "jeden, der sich nicht nach dieser Regelung richtet", es ist jedoch unklar wie die Entscheidung umgesetzt 
wurde (SD 14.12.2017). 
 

Bewegungsfreiheit innerhalb Syriens: 
 

Die Regierung, der sogenannte Islamische Staat (IS) und andere bewaffnete Gruppen beschränken die 
Bewegungsfreiheit in Syrien und richteten Checkpoints zur Überwachung der Reisebewegungen in den von 
ihnen kontrollierten Gebieten ein (USDOS 13.3.2019). 
 

Die Bewegungsfreiheit der syrischen Bevölkerung wird auch durch aktive Kampfhandlungen eingeschränkt 
(UNSC 23.10.2018), etwa durch Belagerungen, die auch zur Einschränkung der Versorgung der betroffenen 
Gebiete und damit zu Mangelernährung, Hunger und Todesfällen führten (USDOS 13.3.2019). 
 

Seit der zweiten Hälfte des Jahres 2018 befinden sich jedoch weit weniger Gebiete unter Belagerung, nachdem 
die Regierung und sie unterstützende ausländische Einheiten die meisten Gebiete im Süden und Zentrum des 
Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht haben (SHRC 24.1.2019). Laut USDOS sind mittlerweile sogar alle 
Belagerungen aufgehoben worden (USDOS 13.3.2019). 
 

Durch die Wiedereroberung vormals von Rebellen gehaltener Gebiete durch die Regierung, konnten manch 
wichtige Verkehrswege wiedereröffnet werden. Dies verbessert den Personen- und Warenverkehr in von der 
Regierung gehaltenen Gebieten. Die Bedingungen sind immer noch schwierig, und an den Straßen befinden sich 
nach wie vor zahlreiche Checkpoints, an denen Soldaten regelmäßig Bestechungsgelder verlangen sollen. Die 
Situation ist aber nicht vergleichbar mit anderen Phasen des Krieges, in denen viele Gebiete unerreichbar waren. 
Es ist jedoch noch immer schwierig von Rebellen gehaltene Gebiete, zum Beispiel in Idlib oder Nordaleppo, zu 
erreichen (Reuters 27.9.2018). 
 

Die Fortbewegung in der Stadt Damaskus hat sich Berichten zufolge seit Mai 2018 und der damaligen 
Wiedereroberung von oppositionellen Gebieten durch die Regierung verbessert, da z.B. seither weniger 
Checkpoints in der Stadt betrieben werden. Die Checkpoints werden von den unterschiedlichen 
Sicherheitsbehörden bemannt. Personen können beim Passieren von Checkpoints genaueren Kontrollen 
unterliegen, wenn sie aus oppositionell-kontrollierten Gebieten stammen oder dort wohnen, oder auch wenn sie 
Verbindungen zu oppositionellen Gruppierungen haben. Männer im wehrfähigen Alter werden auch hinsichtlich 
des Status ihres Wehrdienstes gesondert überprüft. Auch eine Namensgleichheit mit einer gesuchten Person kann 
zu Problemen an Checkpoints führen (DIS/DRC 2.2019). Die Behandlung von Personen an einem Checkpoint 
kann recht willkürlich sein. Die fehlende Rechtssicherheit und die in Syrien im Verlauf des Konfliktes generell 
gestiegene Willkür verursacht auch Probleme an Checkpoints (FIS 14.12.2018). 
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Laut Human Rights Watch wird Personen, die aus vom IS gehaltenen Gebieten flüchten, der Zutritt in kurdisch 
kontrollierte Gebiete verweigert, wenn diese keinen kurdischen Fürsprecher (Sponsor) vorweisen können (HRW 
1.8.2018). 
 

Die vorherrschende Gewalt und der starke kulturelle Druck schränken die Bewegungsfreiheit von Frauen in 
vielen Gebieten Syriens erheblich ein. In den vom IS kontrollierten Gebieten war es Frauen allgemein nicht 
erlaubt, ohne einen nahen männlichen Verwandten zu reisen (USDOS 13.3.2019). 
 

IDPs und Flüchtlinge: 
 

Die Zahl der Binnenvertriebenen beläuft sich im September 2018 auf insgesamt 6,2 Millionen Menschen 
(UNHCR 30.9.2018). Die meisten Binnenflüchtlinge suchen in Gastgebergemeinden, Sammelzentren, 
verlassenen Gebäuden oder informellen Lagern Schutz (USDOS 13.3.2019). 
 

Die Verschiebung der Frontlinien und die daraus folgenden Veränderungen der Sicherheitslage zwangen 
Personen ein zweites, drittes oder viertes Mal weiterzuziehen. IDPs verließen bei einem Rückgang der Gewalt 
[in einem Gebiet] ihre Unterkünfte und kehrten in ihre Heimat zurück, nur um dann erneut zu fliehen, nachdem 
die Kämpfe wieder eskalierten (IDMC o.D.). 
 

Das syrische Gesetz bietet die Möglichkeit den Flüchtlingsstatus zu gewähren. Das Gesetz garantiert 
Flüchtlingen nicht explizit das Recht auf Arbeit, außer Palästinensern mit einem bestimmten rechtlichen Status 
[Siehe dazu Abschnitt "15.1. Palästinensische Flüchtlinge"]. Die Regierung gewährt Nicht-Palästinensern selten 
Arbeitsgenehmigungen, und viele Geflüchtete finden im informellen Sektor Arbeit, z.B. als Wachpersonal, 
Bauarbeiter, Straßenhändler oder in anderen manuellen Berufen (USDOS 13.3.2019). 
 

Laut Schätzungen von UNHCR sind mit Beginn der Angriffe des IS auf die Provinz Sinjar im Irak im Jahr 2014 
zumindest 95.000 Personen, hauptsächlich irakische Jeziden, nach Syrien geflohen. Der Großteil dieser Personen 
kehrte in den Irak zurück (USDOS 20.4.2018). Die Regierung gewährte irakischen Flüchtlingen Zugang zu 
öffentlichen Dienstleistungen, wie Gesundheitsversorgung und Bildung, doch Aufenthaltsgenehmigungen waren 
nur für jene erhältlich, die legal einreisten und einen gültigen Pass hatten. Diese Kriterien erfüllten nicht alle 
Flüchtlinge. Es wird geschätzt, dass sich 48.000 nicht-palästinensische Flüchtlinge in Syrien aufhalten. Diese 
waren mit wachsenden Risiken und verstärkten Sicherheitsmaßnahmen bei Checkpoints konfrontiert (USDOS 
13.3.2019). 
 

Rückkehr: 
 

Im Juli 2018 zählte die syrische Bevölkerung geschätzte 19,5 Millionen Menschen (CIA 3.4.2019). 
 

Die Zahl der Binnenvertriebenen belief sich im September 2018 auf insgesamt 6,2 Millionen Menschen 
(UNHCR 30.9.2018). 2018 sind insgesamt etwa 1,2 bis 1,4 Millionen IDPs in Syrien zurückgekehrt (UNHCR 
18.3.2019). 
 

Mit März 2019 waren 5.681.093 Personen in den Nachbarländern Syriens und Nordafrika als syrische 
Flüchtlinge registriert (UNHCR 11.3.2019). 2018 sind laut UNHCR insgesamt etwa 56.000 Flüchtlinge nach 
Syrien zurück gekehrt (UNHCR 18.3.2019). 
 

Weder IDPs noch Flüchtlinge sind notwendigerweise in ihre Heimatgebiete zurückgekehrt (UNHCR 18.3.2019). 
 

Wenn eine Person in ihre Heimat zurückkehren möchte, können viele unterschiedliche Faktoren die 
Rückkehrmöglichkeiten beeinflussen. Ethno-religiöse, wirtschaftliche und politische Aspekte spielen ebenso 
eine Rolle, wie Fragen des Wiederaufbaus und die Haltung der Regierung gegenüber Gemeinden, die der 
Opposition zugeneigt sind (FIS 14.12.2018). Über die Zustände, in welche die Flüchtlinge zurückkehren und die 
Mechanismen des Rückkehrprozesses ist wenig bekannt. Da Präsident Assad die Kontrolle über große Gebiete 
wiedererlangt, sind immer weniger Informationen verfügbar und es herrschen weiterhin Zugangsbeschränkungen 
und Beschränkungen bei der Datenerhebung für UNHCR (EIP 6.2019). Die Behandlung von Einreisenden ist 
stark vom Einzelfall abhängig, und über den genauen Kenntnisstand der syrischen Behörden gibt es keine 
gesicherten Kenntnisse (ÖB 7.2019). 
 

Das Fehlen von vorhersehbarer und nachhaltiger physischer Sicherheit in Syrien ist der Hauptfaktor, der die 
Rückkehrvorhaben von Flüchtlingen negativ beeinflusst. Weiters werden das Fehlen einer adäquaten Unterkunft 
oder Wohnung oder fehlende Möglichkeiten den Lebensunterhalt zu sichern als wesentliche Hindernisse für die 
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Rückkehr genannt. Als wichtiger Grund für eine Rückkehr wird der Wunsch nach Familienzusammenführung 
genannt (UNHCR 7.2018). Rückkehrüberlegungen von syrischen Männern werden auch von ihrem 
Wehrdienststatus beeinflusst (DIS/DRC 2.2019). 
 

Bereits im Jahr 2017 haben die libanesischen Behörden trotz des Konfliktes und begründeter Furcht vor 
Verfolgung vermehrt die Rückkehr syrischer Flüchtlinge gefordert. Eine kleine Anzahl von Flüchtlingen ist im 
Rahmen lokaler Abkommen nach Syrien zurückgekehrt. Diese Rückkehrbewegungen werden nicht von UNHCR 
überwacht. Einige Flüchtlinge kehren aufgrund der harschen Politik der Regierung ihnen gegenüber und sich 
verschlechternden Bedingungen im Libanon nach Syrien zurück, und nicht weil sie der Meinung sind, dass 
Syrien sicher sei. Gemeinden im Libanon haben Tausende von Flüchtlingen in 
Massenausweisungen/Massenvertreibungen ohne Rechtsgrundlage oder ordnungsgemäßes Verfahren vertrieben. 
Zehntausende sind weiterhin der Gefahr einer Vertreibung ausgesetzt (HRW 17.1.2019). Viele syrische 
Flüchtlinge kehren aufgrund der schlechten Bedingungen im Libanon und Jordanien nach Syrien zurück, und 
weil sie außerhalb Syriens keine Zukunft für sich sehen (IT 19.8.2018). UNHCR hat nur vereinzelt und für kurze 
Zeit Zugang zu Personen, die aus dem Libanon nach Syrien zurückkehren, und kann auch keine ungestörten 
Interviews mit ihnen führen (AA 13.11.2018). 
 

Flüchtlinge, die aus dem Libanon nach Syrien zurückkehren möchten, müssen dies bei den lokalen 
Sicherheitsbehörden melden und diese leiten den Antrag an die syrischen Behörden weiter (IT 19.8.2018; vgl. 
Reuters 25.9.2018). Die syrischen Behörden überprüfen die Antragsteller. Anträge auf Rückkehr können von der 
Regierung auch abgelehnt werden. Der Anteil der Personen, denen die Rückkehr nicht gestattet wird, wird von 
den verschiedenen Quellen mit 5% (SD 16.1.2019), 10% (Reuters 25.9.2018), bis hin zu 30% (ABC 6.10.2018) 
angegeben. In vielen Fällen wird auch Binnenvertriebenen die Rückkehr in ihre Heimatgebiete nicht erlaubt 
(USDOS 13.3.2019). 
 

Gründe für eine Ablehnung können (wahrgenommene) politische Aktivitäten gegen die Regierung bzw. 
Verbindungen zur Opposition oder die Nicht-Ableistung der Wehrpflicht sein (Reuters 25.9.2018; vgl. ABC 
6.10.2018, SD 16.1.2019). Personen, die von der syrischen Regierung gesucht werden, und darum die 
Genehmigung zur Rückkehr nicht erhalten, sind aufgefordert ihren Status zu "regularisieren", bevor sie 
zurückkehren können (Reuters 25.9.2018; vgl. SD 16.1.2019). In Jordanien gibt es für diese Regularisierung 
jedoch bisher keine Abläufe. Im Januar 2019 fanden erstmals organisierte Rückkehrbewegungen einer geringen 
Anzahl von syrischen Flüchtlingen aus Jordanien am syrisch-jordanischen Jaber-Nassib-Grenzübergang statt. 
Organisiert wurde die Rückkehr von einem zivilen Komitee, ohne Beteiligung der jordanischen Behörden und 
auch hier wurden die Namen der Antragsteller den syrischen Behörden zur Rückkehrgenehmigung übermittelt 
(SD 16.1.2019). 
 

Der Sicherheitssektor kontrolliert den Rückkehrprozess in Syrien. Die Sicherheitsdienste institutionalisieren ein 
System der Selbstbeschuldigung und Informationsweitergabe über Dritte, um große Datenbanken mit 
Informationen über reale und wahrgenommene Bedrohungen aus der syrischen Bevölkerung aufzubauen. Um 
intern oder aus dem Ausland zurückzukehren, müssen Geflüchtete umfangreiche Formulare ausfüllen (EIP 
6.2019). 
 

Gesetz Nr. 18 von 2014 sieht eine Strafverfolgung für illegale Ausreise in der Form von Bußgeldern oder 
Haftstrafen vor. Entsprechend einem Rundschreiben wurde die Bestrafung für illegale Ausreise jedoch 
aufgehoben und Grenzbeamte sind angehalten Personen, die illegal ausgereist sind, "bei der Einreise gut zu 
behandeln". Einem syrischen General zufolge müssen Personen, die aus dem Ausland zurückkehren möchten, in 
der entsprechenden syrischen Auslandsvertretung "Versöhnung" beantragen und unter anderem angeben wie und 
warum sie das Land verlassen haben und Angaben über Tätigkeiten in der Zeit des Auslandsaufenthaltes etc. 
machen. Diese Informationen werden an das syrische Außenministerium weitergeleitet, wo eine 
Sicherheitsüberprüfung durchgeführt wird. Syrer, die über die Landgrenzen einreisen, müssen dem General 
zufolge dort ein "Versöhnungsformular" ausfüllen (DIS 6.2019). 
 

Syrer benötigen in unterschiedlichen Lebensbereichen eine Sicherheitsfreigabe von den Behörden, so z.B. auch 
für die Eröffnung eines Geschäftes, eine Eheschließung und Organisation einer Hochzeitsfeier, um den Wohnsitz 
zu wechseln, für Wiederaufbautätigkeiten oder auch um eine Immobilie zu kaufen (FIS 14.12.2018; vgl. EIP 
6.2019). Die Sicherheitsfreigabe kann auch Informationen enthalten, z.B. wo eine Person seit dem Verlassen des 
konkreten Gebietes aufhältig war. Der Genehmigungsprozess könnte sich einfacher gestalten für eine Person, die 
in Damaskus aufhältig war, wohingegen der Aufenthalt einer Person in Orten wie Deir ez-Zour zusätzliche 
Überprüfungen nach sich ziehen kann. Eine Person wird für die Sicherheitserklärung nach Familienmitgliedern, 
die von der Regierung gesucht werden, befragt, wobei nicht nur Mitglieder der Kern- sondern auch der 
Großfamilie eine Rolle spielen (FIS 14.12.2018). 
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Für Personen aus bestimmten Gebieten Syriens erlaubt die Regierung die Wohnsitzänderung aktuell nicht. Wenn 
es darum geht, wer in seinen Heimatort zurückkehren kann, können einem Experten zufolge ethnisch-
konfessionelle aber auch praktische Motive eine Rolle spielen. Genannt werden zum Beispiel Sayyida Zeinab - 
eine schiitisch dominierte Gegend, in welcher der Sayyida Zeinab Schrein gelegen ist - oder die christliche Stadt 
Ma'lula in Damaskus-Umland, in die Muslime nicht zurückkehren können (FIS 14.12.2018). Ehemalige 
Bewohner von Homs müssen auch vier Jahre nach der Wiedereroberung durch die Regierung noch immer eine 
Sicherheitsüberprüfung bestehen, um in ihre Wohngebiete zurückkehren und ihre Häuser wieder aufbauen zu 
können (TE 28.6.2018). Syrer, die nach Syrien zurückkehren, können sich nicht an jedem Ort, der unter 
Regierungskontrolle steht, niederlassen. Die Begründung eines Wohnsitzes ist nur mit Bewilligung der Behörden 
möglich (ÖB 21.8.2019). Das syrische Innenministerium kündigte Anfang 2019 an, keine Sicherheitserklärung 
mehr als Voraussetzung für die Registrierung eines Mietvertrages bei Gemeinden zu verlangen (SLJ 29.1.2019; 
vgl. ÖB 10.5.2019), sondern Mieten werden dort registriert und die Daten an die Sicherheitsbehörden 
weitergeleitet (ÖB 10.5.2019), sodass die Sicherheitsbehörden nur im Nachhinein Einspruch erheben können. 
Abgesehen von Damaskus wurde dies bisher nicht umgesetzt (ÖB 21.8.2019). Außerhalb von Damaskus muss 
die Genehmigung nach wie vor eingeholt werden. Auch hinsichtlich Damaskus wurde berichtet, dass Syrer aus 
anderen Gebieten nicht erlaubt wurde, sich in Damaskus niederzulassen (ÖB 7.2019). 
 

Es ist wichtig, dass Rückkehrer in ihren Herkunftsort zurückkehren, weil sie dann auf ein soziales Netzwerk und/ 
oder ihren Stamm zurückgreifen können. Jenen, die aus dem Ausland in ein Gebiet ziehen, aus dem sie nicht 
stammen, fehlt ein solches Sicherheitsnetz (MOFANL 7.2019). 
 

Es ist schwierig Informationen über die Lage von Rückkehrern in Syrien zu erhalten. Regierungsfreundliche 
Medien berichten über die Freude der Rückkehrer, oppositionelle Medien berichten über Inhaftierungen und 
willkürliche Tötungen von Rückkehrern. Zudem wollen viele Flüchtlinge aus Angst vor Repressionen der 
Regierung nicht mehr mit Journalisten (TN 10.12.2018) oder sogar mit Verwandten sprechen, nachdem sie nach 
Syrien zurückgekehrt sind (Syria Direct 16.1.2019; vgl. TN 10.12.2018). Zur Situation von rückkehrenden 
Flüchtlingen aus Europa gibt es wohl auch aufgrund deren geringen Zahl keine Angaben (ÖB 7.2019). 
 

Die syrische Regierung führt Listen mit Namen von Personen, die als in irgendeiner Form regierungsfeindlich 
angesehen werden. Die Aufnahme in diese Listen kann aus sehr unterschiedlichen Gründen erfolgen und sogar 
vollkommen willkürlich sein. Zum Beispiel kann die Behandlung einer Person an einer Kontrollstelle wie einem 
Checkpoint von unterschiedlichen Faktoren abhängen, darunter die Willkür des Checkpoint-Personals oder 
praktische Probleme, wie die Namensgleichheit mit einer von der Regierung gesuchten Person. Personen, die als 
regierungsfeindlich angesehen werden, können unterschiedliche Konsequenzen von Regierungsseite, wie 
Festnahme und im Zuge dessen auch Folter, riskieren. Zu als oppositionell oder regierungsfeindlich angesehenen 
Personen gehören einigen Quellen zufolge unter anderem medizinisches Personal, insbesondere wenn die Person 
diese Tätigkeit in einem von der Regierung belagerten oppositionellen Gebiet ausgeführt hat, Aktivisten und 
Journalisten, die sich mit ihrer Arbeit gegen die Regierung engagieren und diese offen kritisieren, oder 
Informationen oder Fotos von Geschehnissen in Syrien wie Angriffe der Regierung verbreitet haben sowie 
allgemein Personen, die offene Kritik an der Regierung üben. Einer Quelle zufolge kann es sein, dass die 
Regierung eine Person, deren Vergehen als nicht so schwerwiegend gesehen wird, nicht sofort, sondern erst nach 
einer gewissen Zeit festnimmt (FIS 14.12.2018). 
 

Ein weiterer Faktor, der die Behandlung an einem Checkpoint beeinflussen kann, ist das Herkunftsgebiet oder 
der Wohnort einer Person. In einem Ort, der von der Opposition kontrolliert wird oder wurde, zu wohnen oder 
von dort zu stammen kann den Verdacht des Kontrollpersonals wecken (FIS 14.12.2018). 
 

Es wird regelmäßig von Verhaftungen von und Anklagen gegen Rückkehrer gemäß der Anti-Terror-
Gesetzgebung berichtet, wenn diesen Regimegegnerschaft unterstellt wird. Diese Berichte erscheinen laut 
deutschem Auswärtigem Amt glaubwürdig, können im Einzelfall aber nicht verifiziert werden (AA 13.11.2018). 
 

Es muss davon ausgegangen werden, dass syrische Sicherheitsdienste in der Lage sind, exilpolitische Tätigkeiten 
auszuspähen und darüber zu berichten (AA 13.11.2018; vgl. ÖB 7.2019). Es gibt Berichte, dass syrische 
Sicherheitsdienste mit Drohungen gegenüber noch in Syrien lebenden Familienmitgliedern Druck auf in 
Deutschland lebende Verwandte ausüben (AA 13.11.2018). Die syrische Regierung hat Interesse an politischen 
Aktivitäten von Syrern im Ausland. Eine Gefährdung eines Rückkehrers im Falle von exilpolitischer Aktivität 
hängt jedoch von den Aktivitäten selbst, dem Profil der Person und von zahlreichen anderen Faktoren, wie dem 
familiären Hintergrund und den Ressourcen ab, die der Regierung zur Verfügung stehen (BFA 8.2017). Der 
Sicherheitssektor nützt den Rückkehr- und Versöhnungsprozess, um, wie in der Vergangenheit, lokale 
Informanten zur Informationsgewinnung und Kontrolle der Bevölkerung zu institutionalisieren. Die Regierung 
weitet ihre Informationssammlung über alle Personen, die nach Syrien zurückkehren oder die dort verblieben 
sind, aus. Historisch wurden Informationen dieser Art benutzt, um Personen, die aus jedwedem Grund als 
Bedrohung für die Regierung gesehen werden, zu erpressen oder zu verhaften (EIP 6.2019). 
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Es gibt Berichte über Menschenrechtsverletzungen gegenüber Personen, die nach Syrien zurückgekehrt waren 
(IT 17.3.2018). Hunderte syrische Flüchtlinge wurden nach ihrer Rückkehr verhaftet und verhört - inklusive 
Geflüchteten, die aus dem Ausland nach Syrien zurückkehrten, IDPs aus Gebieten, die von der Opposition 
kontrolliert wurden, und Personen, die in durch die Regierung wiedereroberten Gebieten ein 
Versöhnungsabkommen mit der Regierung geschlossen haben. Sie wurden gezwungen Aussagen über 
Familienmitglieder zu machen und in manchen Fällen wurden sie gefoltert (TWP 2.6.2019; vgl. EIP 6.2019). 
 

Daten der Vereinten Nationen weisen darauf hin, dass 14% von mehr als 17.000 befragten IDP- und 
Flüchtlingshaushalten, die im Jahr 2018 zurückgekehrt sind, während ihrer Rückkehr angehalten oder verhaftet 
wurden, 4% davon für über 24 Stunden. In der Gruppe der (ins Ausland) Geflüchteten wurden 19% verhaftet. 
Diese Zahlen beziehen sich spezifisch auf den Heimweg und nicht auf die Zeit nach der Rückkehr (EIP 6.2019). 
 

Syrische Flüchtlinge benötigen für die Heimreise üblicherweise die Zustimmung der Regierung und die 
Bereitschaft vollständige Angaben über ihr Verhältnis zur Opposition zu machen. In vielen Fällen hält die 
Regierung die im Rahmen der "Versöhnungsabkommen" vereinbarten Garantien nicht ein, und Rückkehrer sind 
Belästigungen oder Erpressungen durch die Sicherheitsbehörden oder auch Inhaftierung und Folter ausgesetzt, 
mit dem Ziel Informationen über die Aktivitäten der Flüchtlinge im Ausland zu erhalten (TWP 2.6.2019). 
 

Laut UNHCR ist unter den in Syrien herrschenden Bedingungen eine freiwillige Rückkehr in Sicherheit und 
Würde derzeit nicht möglich und UNHCR fördert oder unterstützt die Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien 
weiterhin nicht (UNHCR 18.3.2019). 
 

Die 1. BF ist in eine ethnisch arabische Familie in Aleppo geboren und lebte jedenfalls bis 2015 mit ihrer 
Familie, dem Vater, der Mutter und ihren Geschwistern in einer Wohnung im Westen Aleppos. Sie ist Sunnitin. 
Etwa seit dem Studienjahr 2011/2012 studierte sie an der Universität in Aleppo Französisch. Gelegentlich 
erteilte sie privat Französischunterricht. Von Mitte 2014 bis etwa Oktober 2016 arbeitete sie sechs Tage in der 
Woche von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr in einer Art Copy-Shop-Abteilung einer privaten Buchhandlung in Aleppo. 
Nicht festgestellt werden konnte, dass die 1. BF gemeinsam mit Unikolleginnen und Kollegen im Februar 2016 
in Aleppo eine Wohnung anmietete, um dort 12- bis 14-jährigen Kindern unentgeltlich Schulunterricht 
anzubieten. Nicht festgestellt werden konnte weiters, dass die 1. BF, vermittelt durch einen Unikollegen 
Mustafa, für einen Universitätsprofessor namens Tarif regimekritische Broschüren nach dessen handschriftlicher 
Konzeption layoutierte, kopierte und - unter anderem über die Schüler - an ausgewählte Adressaten verteilte. 
Ebensowenig konnte festgestellt werden, dass die 1. BF an regimekritischen Demonstrationen in Aleppo 
teilnahm. Nicht festgestellt werden konnte weiters, dass zunächst ihr Kollege Mustafa aufgrund behaupteter 
Angst seine Tätigkeit bei der "Privatschule" einstellte und Ende April die Sicherheitsbehörden um 4:00 Uhr Früh 
die 1. BF bei ihren Eltern suchten, dort drohten, ihr die Finger abzuschneiden und - weil sie diese nicht antrafen - 
ihren jüngeren Bruder Taem mit sich nahmen. Nicht festgestellt werden konnte auch, dass eine Mitorganisatorin 
in dieser Schule kurz zuvor verhaftet wurde und dies der Mutter der 1. BF telefonisch mitgeteilt wurde. 
Ebensowenig konnte festgestellt werden, dass sich die 1. BF im Jänner/Februar 2015 mit XXXX , geboren 
XXXX , verlobte und diesen am 07.10.2015 heiratete. Nicht festgestellt werden konnte, dass sie im Jahr 2016 
mit diesem gemeinsam wohnte und, nachdem ihr von einem Freund "ihres Mannes" mitgeteilt worden war, dass 
sie von den Sicherheitsbehörden gesucht wurde, gemeinsam mit diesem nach Salqin an der türkischen Grenze 
gebracht wurde, dort fünf Monate mit ihrem "Mann" verblieb und sodann schlepperunterstützt alleine die Flucht 
in die Türkei und weiter nach Österreich antrat. Nicht festgestellt werden konnte auch, dass dafür etwa 6000 
USD aufgewandt wurden, die vom "Ehemann" der 1. BF bzw. deren Familie zur Verfügung gestellt wurden. 
Ebensowenig konnte festgestellt werden, dass kurz nach dem oben dargestellten Vorfall und aufgrund dessen die 
Eltern der 1. BF selbst die Wohnung dauerhaft verließen und sich in der Nähe der türkischen Grenze in einem 
unbewohnten Haus einer Schwester der Mutter niederließen. 
 

Die 1. BF verließ Syrien am 13.10.2016 und reiste über die Türkei und die "Balkan-Route" ohne gültige 
Reisepapiere vor dem bzw am 21.10.2016 nach Österreich ein. Sie gebar am XXXX in Österreich den 2.-BF 
XXXX . Ein Vater ist in der Geburtsurkunde des 2. BF nicht eingetragen. Die 1. BF ist in Grundversorgung und 
besuchte Deutschkurse. Die 1. BF ist in Österreich unbescholten. 
 

Beweiswürdigung: 
 

Die Länderfeststellungen folgen dem LIB der Staatendokumentation in der derzeit aktuellsten Fassung (Stand 
04.09.2019) und umfassen lediglich die hier relevanten Bereiche. Soweit in der mündlichen Verhandlung am 
13.05.2019 das LIB, Stand 25.01.2018, zugrunde gelegt wurde, haben sich - in Bezug auf den hier vorliegenden 
Fall - keine wesentlichen Veränderungen ergeben, die die vorigen Länderinformationen als überholt erscheinen 
lassen würden. 
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Aufgrund der Vorlage von Urkunden steht die Identität samt Personaldaten beider BF fest, wobei die 1.-BF ihren 
syrischen Personalausweis in Vorlage brachte. Hinsichtlich des 2. BF erliegt dessen Geburtsurkunde im Akt. 
Aufgrund des vorgelegten Universitätsausweises der 1.BF steht auch fest, in welchem Zeitraum sie in Syrien die 
französische Sprache studiert hat. 
 

Die Negativfeststellungen betreffend den Familienstand der 1. BF, die zunächst vorgebrachten Fluchtgründe 
(Gründung einer "Privatschule"), die weiteren behaupteten Umstände, wodurch der 1. BF sowie ihren Eltern 
Verfolgung drohe und die gemeinsame Flucht mit ihrem "Ehemann", gründen auf folgenden Überlegungen: 
 

Bei der 1. BF handelt es sich um eine gebildete Frau (mehrjähriges Studium der französischen Sprache, wenn 
auch nicht abgeschlossen). Die Erstbefragung der 1. BF fand im PAZ Innsbruck der Landespolizeidirektion am 
Tag nach der erstmaligen Asylantragsstellung statt. Sie dauerte laut Protokoll etwa eineinhalb Stunden. Die 1. 
BF gab zwar vor dem BFA an, viele Angaben seien nicht richtig protokolliert worden, führte dann aber lediglich 
drei "Fehler" konkret aus (sie sei bis zum Jahr 2016 zur Uni gegangen, ihr Bruder sei "weiblich" gemacht 
worden und man habe geschrieben, dass sie eine Heiratsurkunde vorgelegt habe). Nach den Angaben der 1. BF 
dauerte die "Flucht" aus Syrien gut eine Woche (13.10.2016 bis 21.10.2016). Die Angaben zum Fluchtgrund 
sind derart verfasst, dass auf eine grundsätzlich taugliche Kommunikation anlässlich der Erstbefragung mithilfe 
des Dolmetschers zu schließen ist. Die Angaben der 1. BF beschränkten sich dort allein auf den Umstand, dass 
sie eine private Schule eröffnet habe und das Militär daran gedacht habe, dass man den Kindern etwas 
Verbotenes beibringe. Angaben zu eigenen regimekritischen Aktivitäten (Teilnahme an Demonstrationen, 
Vervielfältigung und Verteilung von regimekritischem Propagandamaterial) machte die 1. BF im Rahmen der 
Erstbefragung nicht. Das BVwG verkennt nicht, dass die Erstbefragung gemäß § 19 Abs. 1 AsylG 2005 
"insbesondere" der Ermittlung der Identität und der Reiseroute eines Fremden dient und sich nicht auf die 
"näheren" Fluchtgründe zu beziehen hat (vgl. hierzu auch VfGH 27.06.2012, U 98/12), ein 
Beweisverwertungsverbot folgt daraus jedoch nicht. Der Umstand, dass die BF ihre Teilnahme an 
regimekritischen Demonstrationen bei der Erstbefragung nicht einmal im Ansatz skizziert hat, ist daher im 
Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen. 
 

Bei der Befragung durch das BFA mehr als eineinhalb Jahre nach ihrer Einreise nach Österreich gab die 1. BF 
zwar an, später erfahren zu haben, dass XXXX und XXXX (Mitorganisatoren dieser "Privatschule") an 
Demonstration gegen Assad teilgenommen hätten, Angaben zu einer eigenen regimekritischen Tätigkeit bzw. 
einer Demonstrationsteilnahme ihrerseits erfolgten auch vor dem BFA nicht. Derartiges Vorbringen enthält auch 
die Beschwerde nicht. Verwiesen wurde dort auf das von der BF erstattete "in sich geschlossene, 
nachvollziehbare und immer gleichlautende" Vorbringen. 
 

Erstmals vor Gericht gab die BF an, gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen an Demonstrationen gegen 
das Regime teilgenommen zu haben. Ebenso gab sie in dieser Verhandlung erstmals an, ein 
Französischprofessor der Uni habe handschriftliche regimekritische Broschüren angefertigt und ihr über Mustafa 
als Mittelsmann übergeben. Sie habe diese handschriftlichen Broschüren - wohl mit Computer - geschrieben, 
kopiert und an ausgewählte Personen, auch ihre Schüler, verteilt. Sie habe dies nicht erwähnt, weil sie Angst 
gehabt habe, weil sie aus einem Land komme, wo die Menschenrechte nicht gewahrt würden. Weiters gibt sie 
vor Gericht erstmals an, nachdem ihr bekannt geworden sei, dass ein Schüler von Milizeinheiten angehalten 
worden sei, hätten sie mehrmals beobachtet, dass sich Milizeinheiten und Angehörige des Regimes in der Nähe 
aufgehalten hätten. Ebenso erstmals schildert sie, an dem Tag, an dem die Milizeinheiten ihre Mutter besucht 
hätten, sei ihre Mutter von der Mutter ihrer Freundin, die in der Schule gearbeitet habe, angerufen worden. Diese 
habe ihrer Mutter mitgeteilt, dass ihre Freundin um 4.00 Uhr in der Früh "abgeholt" worden sei (Prot BVwG S 
9). 
 

Diese wesentlichen neuen Sachverhaltsangaben stellen, da sie der 

1. BF bereits vor der Ausreise, jedenfalls aber vor der Vernehmung durch das BFA bekannt sein mußten, 
einerseits unzulässige Neuerungen dar, andererseits mindern sie die Glaubwürdigkeit der 1. BF ganz generell. 
 

Jedenfalls zum Zeitpunkt der Befragung vor dem BFA war die 1. BF mehr als eineinhalb Jahre in Österreich und 
es sind keine Gründe ersichtlich, weshalb sie die letztlich vor Gericht gemachten Angaben einer Gefährdung 
hätten aussetzen sollen. Die Vernehmung in Innsbruck dauerte knapp fünf Stunden, die BF stand insofern 
offenbar nicht unter Zeitdruck. 
 

Folgende weitere wesentliche Widersprüche traten auf bzw konnten auch durch ergänzende Befragung nicht 
ausgeräumt werden: 
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In der Erstbefragung gab die 1. BF an, sie sei mit ihrem Ehemann zu dessen Eltern geflüchtet, auch dort sei nach 
ihr gesucht worden. Vor dem BFA und vor Gericht gab sie an, in Salqin (dem Fluchtort) hätten sie bei einem 
Freund namens Masin für 5 Monate gewohnt (AS 129; Prot BVwG S 9). Vor Gericht (Prot S 8) gab die 1. BF 
an, sie seien 5 Monate in einer Stadt namens Idlib gewesen. Laut Karte sind Salquin und Idlib etwa 30 Km 
voneinander entfernt. Die 1. BF bezog sich laut rückübersetztem Protokoll ausdrücklich auf die Stadt, nicht die 
Provinz Idlib. Auf S 8 wurde zwar zunächst protokolliert, sie sei gemeinsam mit ihrem Mann ausgereist, gab 
aber kurz darauf an, sie sei damals alleine in die Türkei eingereist, nicht mit ihrem Mann. Dieser Umstand wird 
seitens des Gerichts nicht als relevanter Widerspruch herangezogen. 
 

Die Angaben der 1. BF vor Gericht betreffend ihre Rolle bei der Layoutierung und Verbreitung von Broschüren 
waren auch aus sich heraus unschlüssig. Bei gegebener Situation in Syrien in der Zeit vor April 2016 ist das 
Herstellen und Verbreiten von Aufrufen zu regimefeindlichen Demonstrationen durchaus als exponierte 
Tätigkeit zu sehen. Trotz mehrfacher Nachfrage konnte die 1. BF ihre Rolle nicht nachvollziehbar darstellen: Sie 
gibt an, "handschriftliche Broschüren eines ihrer Uni Professoren über einen Mittelsmann kopiert zu haben und 
diese Zettel an ausgewählte Personen verteilt zu haben" (BVwG S 6). An anderer Stelle gibt sie an, ihr seien 
handgeschriebene Zettel gegeben worden, sie habe diese gedruckt und vervielfältigt (BVwG S 12). Nirgendwo 
schildert sie aber, dass sie einen Auftrag dazu erhalten habe. Auch ihre Angaben, welche Informationen sich auf 
den Zetteln befunden haben sollen (BVwG S 12), sind für die von ihr geschilderte Rolle bei der Bearbeitung und 
Verbreitung des Materials viel zu allgemein, um glaubhaft zu sein. Auch die bei näherer Befragung gemachten 
Angaben zum Inhaber der Buchhandlung, er sei ein Oppositioneller gewesen und habe ihr sowohl die 
Demonstrationsteilnahme als auch das Schreiben und Kopieren der Broschüren gestattet, erscheinen im Kontext 
wenig nachvollziehbar: 

Schon dass der Inhaber einer der größten Buchhandlungen Aleppos für die 1. BF bekanntermaßen 
Oppositioneller gewesen sei, verwundert, zumal ihn die 1. BF erst zu einem sehr späten Zeitpunkt bei 
detaillierter Befragung nennt. 
 

Folgende weitere Umstände mindern die generelle Glaubwürdigkeit der 

1. BF: 
 

Bei näherer Hinterfragung der bisherigen Angaben der BF stellte sich vor Gericht heraus, dass sie nicht in einer 
Bibliothek, sondern in einem Buchgeschäft arbeitete und sich dort im Wesentlichen um Aufgaben wie in einem 
Copy Shop kümmerte. Geht man davon aus, dass laut Angaben der 1. BF dieses Buchgeschäft in einem anderen 
Bezirk war (Kassr al Diya Fee), somit ein unmittelbarer Anschluß der Tätigkeit in der Schule an jene im 
Buchgeschäft wohl nicht möglich war, hätte die 1. BF lediglich einen relativ kurzen Zeitraum für die 
Unterrichtstätigkeit der Schüler (grundsätzlich von 9:00 bis 14:00 Uhr) Zeit gehabt, weil sie ja bereits um 12:00 
Uhr in dem Buchgeschäft sein musste. Ausgehend von den Angaben der 1. BF, man habe im zerstörten Aleppo 
den Kindern eine Schule bieten wollen, wurden keine Umstände geschildert, wie sich ein derartiges Unterfangen 
entwickelt hätte (S 7 Prot BVwG). Nach den Angaben der 

1. BF, dass diese Schule ab Februar 2016 bestanden habe und sie am 25.04.2016 oder 22.04.2016 geflohen wäre 
(AS 130), wäre davon auszugehen, dass das Projekt noch in der Entwicklungsphase gewesen wäre. 
 

Die Angaben vor dem BFA zur Verfolgung der 1. BF (Suche nach ihr bei ihren Eltern) enthalten keinerlei 
Hinweise auf andere Umstände, als ihre Tätigkeit in der "Schule". Erstmals vor Gericht gab sie an, ihre Mutter 
habe ihr gesagt, die Milizeinheit habe dieser gesagt, man werde die Finger der 1. BF abschneiden, weil sie gegen 
das Regime schreibe. Während die 1. BF vor dem BFA lediglich allgemein angab, ihre Eltern hätten auch die 
Wohnadresse geändert, gab sie vor Gericht an, ihre Eltern und Geschwister seien in ein Gebiet nahe der Grenze 
unter Kontrolle der Opposition geflüchtet. Es habe sich um ein von einer Tante, die in Ägypten lebe, verlassenes 
Haus gehandelt. Während die 1. BF vor dem BFA angab, sie sei bei ihrer Schwester Ranim von den 
Sicherheitsbehörden gesucht worden sowie in deren Schule (AS 131), gab sie vor Gericht (S 11 Prot BVwG) an, 
die Mutter sei von den Nachbarn, nachdem sie die Wohnung verlassen haben, informiert worden, dass die 
Polizei neuerlich dort gewesen sei und nach der 1. BF gefragt habe. Sehr allgemein gab die BF dann auch an, ein 
Cousin, der Richter in Syrien sei, habe ihr telefonisch mitgeteilt, laut seiner Recherche werde die 1. BF in Syrien 
von der Geheimpolizei gesucht. Über Nachfrage gab sie für dieses Telefonat mit August 2018 einen Zeitraum 
an, der nach der Vernehmung vor dem BFA liegt. 
 

Die 1. BF gab zwar durchgängig und im Wesentlichen gleichbleibend ab der Erstbefragung an, einen Ehemann 
zu haben, sie gab auch gleichbleibend dessen Daten und das Heiratsdatum (7.10.2015) an. Nachvollziehbar 
scheiterte eine Eintragung einer Vaterschaft, im Speziellen des genannten XXXX , daran, dass die 1. BF keine 
Heiratsurkunde vorlegen konnte (Angaben der 1. BF, Niederschrift vor dem Standesamt Hall vom 8.6.2017). 
Angesichts des Umstandes, dass sie sowohl einen syrischen Personalausweis als auch einen Führerschein und 
einen Studentenausweis im Verfahrensverlauf vorlegen konnte, erscheint es nicht nachvollziehbar, dass es ihr 
nicht gelang, urkundliche Nachweise für ihre Heirat zu erbringen. Eine nachvollziehbare Begründung, dass sie 
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als gebildete Frau keinen Zugang zumindest zu einer Abschrift einer Heiratsurkunde hatte, konnte die 1. BF 
nicht geben. Auch ihre sehr allgemeinen Angaben zu ihrem Ehemann ("er hatte mehrere Berufe, hauptsächlich 
war er am Bau tätig, er hat, wie die meisten Syrer alles gemacht") ließen kein realistisches Bild der Person eines 
Ehemannes entstehen. Wenn die 1. BF vor dem BFA und bei Gericht angab, seit 1 Woche vor der Befragung vor 
dem BFA (Mai 2018) keinen Kontakt zu ihrem Mann mehr gehabt zu haben, er habe ihr gesagt, er habe kein 
Interesse nachzukommen, so hätte sie bis zu diesem Zeitpunkt Gelegenheit gehabt, sich von ihm eine Abschrift 
der Heiratsurkunde schicken zu lassen, zumal diese ja um die Geburt des Sohnes (27.4.2017) erforderlich 
gewesen wäre. Selbst nach den Angaben der 1. BF erfolgte dieser Bruch mit dem Ehemann erst 2018, weshalb 
bis dahin schon aufgrund des geschilderten Umstands, dass der "Ehemann" der 1. BF mit ihr an einem Fluchtort 
in Syrien noch fünf Monate zusammengewohnt habe und mit seinen Ersparnissen sowie dem Verkauf des 
Schmucks seiner Mutter mit etwa 6000 USD die alleinige Flucht der 1. BF organisiert habe, nicht 
nachvollziehbar wäre, dass er der 1. BF betreffend Urkunden nicht behilflich gewesen wäre. 
 

Die Angaben der 1. BF in historischer Zusammenschau des Verfahrens stellten sich teilweise daher als 
unzulässige Neuerung, teilweise als nicht nachvollziehbar begründete Steigerung des Vorbringens dar. Die 
geschilderten Fluchtumstände erschienen daher sowohl aufgrund der allgemein aus den obigen Erwägungen 
abzuleitenden geringen Glaubwürdigkeit der 1. BF sowie aufgrund der jeweils konkret dargestellten Argumente 
- selbst unter Zugrundelegung der aufgrund der diesbezüglichen Länderfeststellungen dargestellten Verhältnisse 
in Syrien und insbesondere in Aleppo im Frühjahr 2016 - als nicht glaubhaft. 
 

Hinsichtlich des 2. BF wurden keine eigenen Fluchtgründe geltend gemacht. Es ist diesbezüglich daher auf die 
zur 1. BF getätigten Ausführungen zu verweisen. 
 

Rechtlich folgt: 
 

Zum angefochtenen Spruchpunkt I. des Bescheides: 
 

Gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 ist einem Fremden, der in Österreich einen Antrag auf internationalen Schutz 
gestellt hat, der Status des Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn glaubhaft ist, dass ihm im Herkunftsstaat 
Verfolgung im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention droht. 
 

Gemäß Abs. 2 kann die Verfolgung auch auf Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der Fremde 
seinen Heimatstaat verlassen hat (objektive Nachfluchtgründe) oder auf Aktivitäten des Fremden beruhen, die 
dieser seit Verlassen des Herkunftsstaates gesetzt hat, die insbesondere Ausdruck und Fortsetzung einer bereits 
im Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung sind (subjektive Nachfluchtgründe). 
 

Gemäß Abs. 3 ist der Antrag abzuweisen, wenn eine innerstaatliche Fluchtalternative offensteht oder ein 
Asylauschlussgrund gesetzt wurde. 
 

Gemäß § 2 Abs. 1 Z 11 und 12 ist Verfolgung jede Verfolgungshandlung im Sinne des Art 9 Statusrichtlinie, 
Verfolgungsgrund ein in Art 10 Statusrichtlinie genannter Grund. 
 

Nach Art 1 Abschnitt A Z 2 Genfer Flüchtlingskonvention ist als Flüchtling anzusehen, wer sich aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen. 
 

Nach Art 9 der Statusrichtlinie (2011/95/EU) muss eine Verfolgungshandlung iSd Genfer Flüchtlingskonvention 
aufgrund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend sein, dass sie eine schwerwiegende Verletzung der 
grundlegenden Menschenrechte darstellt oder in einer Kulminierung unterschiedlicher Maßnahmen bestehen, die 
so gravierend sind, dass eine Person davon in ähnlicher Weise betroffen ist. 
 

Unter anderem können als Verfolgung folgende Handlungen gelten: 
 

 - Anwendung physischer oder psychischer, einschließlich sexueller Gewalt, 
 

 - gesetzliche, administrative, polizeiliche und/oder justizielle Maßnahmen, die als solche diskriminierend 
sind oder diskriminierend angewandt werden, 

 

 - unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung, 
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 - Verweigerung gerichtlichen Rechtsschutzes mit dem Ergebnis einer unverhältnismäßigen oder 
diskriminierenden Bestrafung, 

 

 - Strafverfolgung oder Bestrafung wegen Verweigerung des Militärdienstes in einem Konflikt, wenn der 
Militärdienst Verbrechen oder Handlungen umfassen würde, die unter den Anwendungsbereich des Art. 
12 Abs. 2 fallen und 

 

 - Handlungen, die an die Geschlechtszugehörigkeit anknüpfen oder gegen Kinder gerichtet sind. 
 

Bei der Bewertung der Frage, ob die Furcht eines Antragstellers vor Verfolgung begründet ist, ist es unerheblich, 
ob der Antragsteller tatsächlich die Merkmale der Rasse oder die religiösen, nationalen, sozialen oder politischen 
Merkmale aufweist, die zur Verfolgung führen, sofern ihm diese Merkmale von seinem Verfolger zugeschrieben 
werden. 
 

§ 34 AsylG enthält Bestimmungen zum Familienverfahren: 
 

"(1) Stellt ein Familienangehöriger von 
 

---------- 
 

1.-einem Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt worden ist; 
 

2.-einem Fremden, dem der Status des subsidiär Schutzberechtigten (§ 8) zuerkannt worden ist oder 
 

3.-einem Asylwerber 
 

einen Antrag auf internationalen Schutz, gilt dieser als Antrag auf Gewährung desselben Schutzes. 
 

(2) Die Behörde hat auf Grund eines Antrages eines Familienangehörigen eines Fremden, dem der Status des 
Asylberechtigten zuerkannt worden ist, dem Familienangehörigen mit Bescheid den Status eines 
Asylberechtigten zuzuerkennen, wenn 
 

---------- 
 

1.-dieser nicht straffällig geworden ist und 
 

- 
 

3.-gegen den Fremden, dem der Status des Asylberechtigten zuerkannt wurde, kein Verfahren zur Aberkennung 
dieses Status anhängig ist (§ 7). 
 

(4) Die Behörde hat Anträge von Familienangehörigen eines Asylwerbers gesondert zu prüfen; die Verfahren 
sind unter einem zu führen; unter den Voraussetzungen der Abs. 2 und 3 erhalten alle Familienangehörigen den 
gleichen Schutzumfang. Entweder ist der Status des Asylberechtigten oder des subsidiär Schutzberechtigten 
zuzuerkennen, wobei die Zuerkennung des Status des Asylberechtigten vorgeht, es sei denn, alle Anträge wären 
als unzulässig zurückzuweisen oder abzuweisen. Jeder Asylwerber erhält einen gesonderten Bescheid. 
 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß für das Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht. 
 

(6) Die Bestimmungen dieses Abschnitts sind nicht anzuwenden: 
 

---------- 
 

 -  
 

2.-auf Familienangehörige eines Fremden, dem der Status des Asylberechtigten oder der Status des subsidiär 
Schutzberechtigten im Rahmen eines Verfahrens nach diesem Abschnitt zuerkannt wurde, es sei denn es handelt 
sich bei dem Familienangehörigen um ein minderjähriges lediges Kind; 
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 -  
 

Dem minderjährigen Sohn und 2.-BF kommt daher der gleiche Schutzumfang wie seiner Mutter und 
gesetzlichen Vertreterin zu. 
 

Aufgrund der getroffenen (Negativ-) Feststellungen ist eine Verfolgung der 1. BF durch das syrische Regime aus 
Konventionsgründen nicht glaubhaft. Die Abweisung des Antrages auf internationalen Schutz bezogen auf Asyl 
erweist sich daher auch auf verbreiterter Tatsachengrundlage als im Ergebnis berechtigt. Die 1. BF weist zwar zu 
Recht darauf hin, dass die von der belangten Behörde gezogenen Schlüsse auf Basis der Feststellung auf S 16 
des angefochtenen Bescheides ("Weiters konnte nicht festgestellt werden, dass Sie in ihrem Herkunftsland keine 
Probleme mit staatlichen Behörden hatten", vielmehr noch: "Es konnte nicht festgestellt werden, dass Sie in 
ihrem Herkunftsland weder von der Polizei, weder von der Polizei, Staatsanwaltschaft noch von einem Gericht 
gesucht werden") unverständlich sind. Aufgrund der nunmehr auf erweiterten Beweisergebnissen beruhenden 
Feststellungen ist daraus für die 1. BF nichts zu gewinnen. Eine weitere Auseinandersetzung mit der Verfolgung 
aufgrund der unterstellten politischen Gesinnung, wie in der Beschwerde gefordert, bedarf es nicht, weil jene 
behaupteten Umstände, aus denen der 1. BF eine oppositionelle Gesinnung unterstellt werden könnte, nicht 
glaubhaft waren. Weitere individuelle Argumente, auf die einzugehen wäre, enthält die Beschwerde nicht. 
 

In Bezug auf das aus den Länderfeststellungen zweifelsfrei hervorgehende allgemeine Sicherheitsrisiko in Syrien 
wurde den BF zu Recht Subsidiärschutz gewährt. 
 

Da dem 2. BF mangels eigener Fluchtgründe lediglich akzessorischer Schutz bezogen auf die 1. BF zukommen 
kann, dieser aber kein Asyl zukommt, war dieses auch dem 2. BF zu versagen. 
 

Der (gemeinsamen) Beschwerde gegen jeweils Spruchpunkt I. der angefochtenen Bescheide kommt daher keine 
Berechtigung zu. 
 

Zur Unzulässigkeit der Revision: 
 

Die vorliegende Entscheidung hängt nicht von der Lösung einer Rechtsfrage ab, der grundsätzliche Bedeutung 
zukommt. Weder fehlt es an einer Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes noch weicht die 
gegenständliche Entscheidung von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab; weiters ist die 
vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Es liegen 
auch keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfragen vor. 
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